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Die landessynode der Evangelischen Kirche im Rheinland hat 
mit der vorgeschriebenen MeI1rheit das folgende Kirchenge
setz beschlossen: 

§1 

Die Kirchenordnung der E\l:angeiischen Kirche im Rheinland in 
der Fassung vom 20. Janliar1979 (KABI. S. 41), zuletztgeän-
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dert durch das Kirchengesetz vom 12. Januar 1994 (KABI. 
S. 2), wird wie folgt geändert: 

1. Artt"kel23 Abs. 1 erhält folge~e Fassung: 
,,(1) Die Feier des helligen Abendmahles wird nach der Ein
setzung des Herrn in der zum Gottesdienst versammelten 
Gemeinde unter Leitung eines ordinierten oder beauftrag
ten Dieners am Wort gehalten. Dabei. werden die Einset
zungsworte gesprochen und Brot und Wein ausgeteilt." 

2. Artikel 33 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 
,,(1) Die Kirche vollzieht die Taufe durch ihre ordinierten 
oder beauftragten Diener am Wort.· 
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3. Artif(el67 t\bs .• ~. ~4~t1iiltfOlge!ldSFaSsuritl:. . 
.. (1) Oie ·öff8nflibh& Verwaltung des· derK/rche vOn ihrem 
Herrn anbefohlenen Predigtamtes geschieht durch Diener 
am Wort (Pfarrer, Gemeindemissionare; PredigthelfEPfi .~. 
auftragte Mitarbeiter gemäß Artikel 91 Abs. 2 u. a.). 
(2) Die Kirche überträgt den Dienemam Wort denöffentli
chen Dienst an Wort und Sakrament durch Ordination oder 
durch . Beauftragung gemäß Artikel 91 Abs. 2. .... . 

(3) Die Ordination und die Beauftragung werden im Gottes
dienst nach der Agende vollzogen. Dabei erfolgt die Ver
pflichtung auf das Zeugnis der Heiligen Schrift, wie es aus
gelegt ist in den drei altkirchlichen Glaubensbekenntnissen 
sowie 
in den lutherischen ~kenntnisschriften unserer Kirche: 
dem AUgsburgischt;m·· Bekenntnis, der Apologie. pen 
Schmalkaldischen Artikeln, dem Großen und Kleinen Kate
chismus Martin Luthers 
oder 
in der reformumen BekenntniSSChrift unserer Kirche: dem 
Heidelberger Katechismus 
oder ... 

in den reformatorischen Bekenntnisschriften unserer Kirche 
und 
wie es aufs neue bekannt worden ist .in der Theologischen 
Erklärung der Bekenntnissynode von Barmen. 
(4) Voraussetzung der Ordination und der Bea!1firagung ist 
neben der Eignung eine ausreichende Vorbildung und Zu
rüstung zum Dienst am Wort. Dieser kann nur solchen Män
nern und Frauen übertragen werden, die im Glauben an das 
Evangeiiumgegrundet sind und· einen dem Evangelium 
würdigen Lebenswandel führen. Die Einzelheiten werden 
durch KirchengeSetz geregelt" 

4. Artikel 91 wird Artikel 91 Abs. 1. Folgender neuer Abs. 2 wird 
angefügt: 
,,(2) Durch. Kirchengesetz . kann bestimmt werden, ~daß 
hauptberufliche Mitarbeiter in Verkündigung, SeelsOrge, 
Diakonie t,md Bildungsa~it im Rahmen und für die Dauer 
ihres Dienstes mitder Verkündigung des Wortes Gottes und 
der Verwaltung der Sakramente beauftragt werden kön
nen." 

§2 

Dieses Kirchengesetz tritt am Tage nach der Veröffentlichung 
im Kirchlichen Amtsblatt in Kraft. 

Bad Neuenahr, den 12. Januar 1995 

(Siegel) 
Evangeliscne Kirche im Rheinland 

Die Kirchenleitung 

gez. Unterschriften 

Kirchengesetz 
zur Änderung von Artikel 105 ~nd 106 

der Kirchenordnung 
der Evangelischen Kirche im Rheinland 

Vom 12. Januar 1995 

Die Landessynode der Evangelischen Kirche im Rheinland hat 
mit der vorgeschriebenen· Mehrheit das folgende Kirchenge
setz beschlossen: 

§1 

Oie KirchenordnOngCietEva~geliscllen Kirche im Rheinland in 
.. der Fassung vom 20. JanUaf.1979 (KABI. S. 41), zuletzt geän

dert.durchqa8 Kirchengesetz vom 12. Januar 1994 (KABI. S; 
2), wird wie folgt geändert: 

1. Artikelt05 erhält folgende Fassung: 
, ,,(tl Das Presbyterium hat die Aufgabe 

a) über der rechten Verkündigung des Wortes Gottes und der 
rechten Verwaltung der Sakramente in der Gemeinde zu 
wachen; 

b) darauf zU achten, daß der Bekenntnisstand und die Ord~ 
nung der Gemeinde gewahrt werden; 

c) Sorge zu tragen, daß der missionarische Auftrag der Ge
meinde erfüllt und·denen nachgegangen wird, die der Ge
meinde fernbleiben;;':· 

d) Sorge zu tragen, daß Schwerpunkte in der Gemeindearbeit 
entwickelt· werden; 

e) Sorge zu tragen. daß die Gebote Gottes auchim Öffentli
chen leben zur Geltung kommen; 

f) für die christliche Erziehung und Unterweisung d~r Kinder 
und Jugendlichen zu sorgen; 

g) für die Diakonie der Gemeinde zu sorgen; 
h) die Gemeindeglieder ZU trösten und zu ermahnen; 
i) als fe<.:hter Haushalter die Verwaltung der Gemeinde zu 

verantworten; 
j) die Gemeinde im Rechtsverkehr zu vertreten. 

(2) Das Presbyterium wirkt an der Leitung des Kirchenkreises 
und der Landeskirche durch Entsendung von derzeitigen oder 
früheren Presbytern in die Kreissynode mit.« 

2. Artikel 106 erhält folgende Fassung: 
,,(1) Zu den nacb Artikel 105 dem Presbyterium obliegenden 
Aufgaben gehören: 
a) die Festsetzung der Ordnung, Zeit und Zahl der Gottes

dierlste und die Sorge für die würdige und zweckentspre
chende Ausstattung der gottesdienstlichen Räume; 

b) erforderlichenfalls im Einvemehmenmit dem Superinten
denten für. Vertretung bei Gottesdienst, Seelsorge, Unter
weisung und Amtshandlungen zu sorgen; 

c) die Sammlung und Weiterleitung der Kollekten; 
d) die Zulassung zum heiligen Abendmahl; 
e) die Zulassung zur Konfmnation; 
f) die Pfarrwahl und die Mitwirkung bei der Berufung und Ein-

führung der Pfarrer; . 

g) die Berufung und Einstellung der haupt- und nebenamtlich 
Tätigen und die Mitwirkung bei ihrer Einführung; 

h) die Regelung, Beaufsichtigung und Begleitung des Dien
stes der in der Gemeinde Tätigen; 

i) dafür Sorge zu tragen, daß die Sonntage und die kirchli-
chen Feiertage geheiligt werden; 

j} Förderung der kirchenmusikali~chen Arbeit; 
k} für die Offentlithkeitsarbeitder Gemeiflc:W Sorge zu tragen; 
I) Sorge zu tragen fi,ir Haus-und Krankenbesuch und für die 

Arbeit der gemeindlichen Gruppen und Kreise; 
m) die Verantwortung tür die SchUlgottesdienste und den Reii

gionsunterricht in Zusammenarbeit mit den Schulen; 
n) die Verwaltung des Vermögens der Kirchengemeinde 

nach der hierfür bestehenden Ordnung; 
0) die Beschlußfassung über Gemeindesatzungen. 

(2) Durch Gemeindesatzung kann das Presbyterium die Ver
tretung im Rechtsverkehr in bestimmten Angelegenheiten 
übertragen." 
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§2 

Dieses Kirchengesetz'trittam Tage·nach der VeröffentlichUng 
im Kirchlichen Amtsblatt inKrlift. 

Bad Neuenahr, den 12: Januar 1995 

(Siegel) 
Evangelische Kirche im Rheinland 

Pie Kircllenleitung 

gez. Unterschriften 

. KirchengesErtz 
zur Änderung von Artikel 109 und 116 

der Kirchenordnung 
Vom 12. Januar 1995 

Die Landessynode der Evangelischen Kirche im Rheinland hat 
mit der vorgeschri~nen. Mehrheit das folgende Kirchenge
setz beschlossen: 

§1 

. Die KircjlenPr.Llnung der Evangelischen Kirche imRheinland in 
der f~Ssung vom 20. Januar 1979 (KABI. S. 41), zuletztgeän
dertdurch das Kirchengesetz vom 12. Januar 1994 (KABI. 
S. 2), wird wie folgt geändert: 

1, Artikel 1 09 Abs. 4 erhält folgende Fassung: 
"Haupt- und nooenamtliche Mitarbeiter sollen in wichtigen 
Angelegenheiten ihres Arbeitsgebietes zur Beratung hinzu
gezogen werden." 

2. In Artikel 116 wird folgender Absatz 4 angefügt: 
"Mitarbeiter der Gemeinde sind in Angelegenheiten ihres 
Arbeitsgebietes vor abschließender Beratung und Be
schlußfassung zu hören." . 

§2 

Dieses Kirchengesetztritt am Tagenach der VeröffElntlichung 
im Kirchlichen Amtsblatt in Kraft. 

Bad Neuenahr, den 12. Januar 1995 

(SiElgeI) 
Evangelische Kirche im Rheinland 

Die Kirchenleitung 

gez. Unterschriften 

Kirchengesetz 
über die B~uftragung zum Dienst 

an Wort. u.nd Sakrament 
für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
in Verkündigung, Seelsorge, Diakonie 

und BHdungsarbeit 
Vom 12. Januar 1995 

Die Landessynode der Evangelischen Kirche im Rheinland hat 
auf Grund von Artikel 67 Absatz 4 und 91 Absatz 2 der Kirchen
ordnung vom 20. Januar 1979 (kAi3t S. 41), zuletzt geändert 
durch das Kirchengesetz vom 12. Januar 1995 (KABI. S. 1), 
das folg.ende Kirchengesetzbeschlossen: 

§1 

(1) HauptberufiicheMitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Verkün
digung., Seef~e, Diakonie und Bildungsarbeit können mit 
dem DienSt an Wort und Sakrament beauftragt werden, sofern 
sie nicht dem Personenkreisangehören, der zu Predigthelfe
rinnen oder Predigthelfembestellt werden kann. 

(2) Die Beauftragung beschränkt sich auf das Arbeitsfeld beim 
Anstellungsträger und die Dauer der Anstellung. Ist der Anstel
lungsträger nicht die Ortskirchengemelnde, so ist deren Zu
stimmung erforderlich. 

§2 

Die Beauftragung zu diesem Dien~t erfolgtdurc~,f,1~Landes-
kitchenamtauf Antrag des Anstefttingsträgers. ' 

§.3 

(1) Voraussetzung für die Beauftragungist, daß die Mitarbeite
rinnen und Mitarbeiter, die zu diesem Dienst bereitsind. 
a) dieAI1~ellungsfähigkeit als Gemeindepäclagogin bzw. Ge

meindepädagoge, Diakonin bzw. Diakon, Gemeindehelfe
rin bzw. Gemeindehelfer haben und 

b) an einer Zurüstung Elrfolgreich teilgenommen haben. 

(2) Die Zurüstung wird durch die Landeskirche geregelt. 

§4 

(1) Der Dienst wird in einem Gottesdienst nach der Ordnung 
der Agende übertragen. Die· Beauftragten werden zu ihrem 
Dienst auf Schrift und Bekenntnis verpflichtErt. 

(2) Qber die Beauftmgung wird eine Urkunde ausgestellt. 

§5 

Unbeschadet der Rechte des Presbyteriums aus Art. 105 der 
Kirchenordnung unterstehen dieBeauftra~en in diesem 
Dienst der Aufsicht der zuständigen Superintenclentin oder des 
zuständigen Superintendenten, 

§6 

Die mit diesem Dienst Beauftragten sollen an zweckdienlichen 
kirchlichen Fortbildungsveranstaltungen teilnehmen .. 

§7 

Ein Verzicht auf die Beauftragung ist dem Landeskirchenamt 
gegenüber schriftlich zu erklären. 

§8 

(1) Das Landeskirchenamt kann die Beauftragung widerrufen. 
Anstellungsträger, die betroffene Ortskirchengemeinde oder 
der zuständige Kreissynodalvorstandkönnen den Widerrufbe
antragen. 

(2) Die Mitarbeiterin oderder Mitarbeiter ist zu hören. 

(3) Gegen die Entscheidung des Landeskirchenamtes kann 
Beschwerde bei der Kirchenteitung eingelegt werden. Diese 
entscheidet endgültig. 

§9 

Bei Beendigung der BeauftragtmgiSt die Urkunde zurückzuge-
ben. . 

§10 

Die Kirchenleitung wird ermächtigt, zu diesem Gesetz Ausfüh
rungsbestimmungen zu erlassen .. 

§ 11 

Dieses Kirchengesetz tritt am Tage nach der Veröffentlichung 
im Kirchlichen Amtsblatt in Kraft. 
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Bad·Neuenahr, den 1.2. Januar 1995 

(SiE;igel) 
EvangelisChe I<irch~infRheinland 

Die'Kirchent$ltUng 

geZ. Unterschriften . 

<c; ... . . .~irchengesetz 
betreffend die Ot»ertragung des Presbyteram~ 

in der Evangelischen Kirche im Rheinland 
(Presbytet'Vl(ahlgesetz) 
Vom 11. Januar 1995 

Die Landessynode der Evan~elischen f(irclie im Rheinland hat 
in Ausfülirung von Art.a9 der Kirchenor:dnung das folgende 
Kirchengesetz beschloSsen: 

Inh'aftsverZeichnis 

'.Ei.itung 

A 
AIfgemeine Bestimmungen 

§ 1 Wahlberechtigung 
§ 2 Wählbarkeit 
§ 3 Amtszeit 
§ 4 Amtsze~beider N~ubildung eines Presbyteriums 
§ 5 Zahl derPresbyterstelien . . 
§ 6·· Veränderung der Zahl der PresbytersteIlen 
§ 7 Feststellung der Zahl der zu besetzendEm Presbyter-

steIlen 

~ ~ Wahlbezirke, Stimmbezirke 
Wahlverzeictmis 
Termine < 

Rechtsmittel 
§10 
§ 11 
§12 Sonderbestimmungen für Ankündigungen 

B 
Das Wahlverfahren 

I. Beginn des Wahlverfahrens 

§13 Beginn des Wahlverfahrens 
§14' Auslegen.des. Wahlverzeichnisses 
§ 15 Einspruch gegen den Inhalt des Wahlverzeichnisses 
§ 16 SchließungdesWahlverzeichnisses 

11. wahlvorscblagsverfahren 

§ 17 Vemauensausschuß 
.. § 18 Beginn des Wahlvorschlagsverfahrens 
§19 Wahlvorschläge 
§ 20 Aufstellen der Vorschlagsliste 
§ 21 Verfahren bei ausreichender Vorschlagsliste 
§ 22 Verfahren bei nicht ausreichender Vorschlagsliste 

. HI. 'Wahlverfahren 

§ 23 Vorbereitung der Wahlhandlung 
§ 24 Wahlvorstand 
§ 25 Antrag auf Briefwahl 
§ 26 Briefwahl 
§27 Wahlhandlung 

§ 28 Auszählen der Stimmen 
§ 29 feststellung des Wahlergebnisses 
§ 30 8E;lkanntgabe des Wahlergebnisses 

IV. Abschluß des Wahlverfahrens 

§ 31 Amtseinführung, 

C 
8eSön&re Wahlverfahren 

§ 32 Ergänzung des Presbyteriums durch Berufung 
§ 33 Wahl durch das Presbyterium 
§ 34 Wechsel desWahiverfahrens 

D 
Schlußbestimmungen 

§ 35 AusführungSbestimmungen· 
§ 36 Inkrafttreten . 

Einleitung 

Die kirchlich~ Wahl ist ein Dienst derGemeinde Jesu ChriSti 
zur Ausübung ihres Auftrages und zur Ordnung ihrer äußeren 
Gestalt 

Sie hat das Ziel, Männer und Prauen zu berufen, tlieWiliens.llnd 
fähig sind~in der Gemeinde den Dienst der Leitung zu überneh
men. 
Dle Ausübung kirchlicher Walil geschieht im Glauben an den 
Hermund im Gehorsam gegen das verkün~igte Wort der 
SChrift. . 

A. Allvemeine Bestimmungen 

§1 
Wahlberechtigung 

(1) Wahlberechtigt ist, wer bei Beginn des Wahlverfahrens 
a) Gemeindeglied ist, 
b) . zum Heiligen Abendmahl zugelassen ist, 
c) zu den kirchlichen Abgaben beiträgt, soweit die Verpflich-

tung liierzu besteht, 
sowie amWaliltag mindestens 16 Jahre altist 
und die Gemeindegliedschaftoicht bis zum Wahltag durch Kir
chenaustritt verloren hat. 

(2) Nichtwalilberechtigt ist, 
a}wer bei Beginn des Walilverfahrens seine Wählbarkeit auf 

Grund einer Entscheidung gemäß Art. 88 Ans. 3 oder Art. 
133 Abs. 2 der Kirchenordnung verloren hat, 

b} wem bei Beginn des Wahlverfahrens zur Besorgung aller 
seiner Angelegenheiten eirw Betreuerin oder ein Betreuer 
nicht nur durch einstweilige Anordnung bestellt ist; dies gilt 
auch, wenn ~r Aufgabenkreis derBetreuerin oder des Be
. treuers, die in §.1896Abs. 4 uRd § 1905 des Bürgerlichen 
Gesetzbuches bezeichneten Angelegenheiten nicht erfaßt. 

(3) Gemeihdegfieder,die die Mitgliedschaft in einer Kirchenge
meihde nach dem· Gemeindezugehörigkeitsgesetz erworben 
haben, sind nur indieserKirchengemeindewahlberechtigt. 

(4) Wer sein Wahlreclit ausüben will, muß in das Wahlverzeich
nis eingetragen sein. 

§2 

w~lbarkeit 

(1)OasPresbyterarnt kann solchen Gemeindegliedem über
tragen werden, die nach den Bestimmungen der Kirchenord-
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nung zu diesem Amt befähigt und zugelasSßn und am Wahltag 
mindestens 18 Jahre alts"ttld. Sie müssen im übrigen wahlbe
rechtigt und in das Wahlverzeichnis eingetragen sein. 

(2) Das Presbyteramt kann ordinierten Theologinnen und 
Theologen sowie solchen Gemeindemissionarinnen und Ge
meindemissionaren, die Pfarrstellen verwalten oder verwaltet 
haben, nicht übertragen werden; ausgenommen sind ordinier
te Professorinnen und Professoren der Theolog~e. Nicht wähl
bar sind femer Gemeirn;teg~ieder, die im kirchliche~ Vorberei
tungs- oder Hilfsdienststehen. 

.§3 
Amtszeit 

(1) Das Presbyteramt wird auf die Dauer von acht Jahren über
tragen, soweit sich aus diesem Gesetz nichts anderes ergibt. 
Wiederwahl ist .zulässig. 

(2) Alle vier Jahre~soheidet die Hälfte der Presbyterinnen und 
Presbyter aus dem Presbyterium aus. Eine Abweichung infol
ge einer Veränderung der Zahl der PresbytersteIlenbleibt un
berührt. 

(3) Waren mehr PresbytersteIlen zu besetzen als tumusmäßig 
zur Besetzung anstanden, stellt das Presbyterium alsbald nach 
der Wahl, noch vor der Einführung der Gewählten durch Los
entscheid fest, wer zur nächsten tumusmäßigen Presbyter
wahl vorzeitig ausscheidet. Sind Wahlbezirke gebildet, findet 
Satz 1, bezogen auf den jeweiligen Wahlbezirk, entsprechende 
Anwendung: 

§4 
Amtszeitbei der Neubfldung eines Presbyteriums 

(1) Wird ein Presbyterium außerhalb eines turnusmäßigen 
Wahlverfahrens neu gebildet, findet die nächste Wahl frühe
stens nach zwei JahreRstatt. Die Hälfte der Gewählten schei
det zu der dann folgenden, die andere Hälfte zu der übemäch
sten tumusmäßigen Wahl aus dem Amt. 

(2r Die Feststenung, wer zur nächsten turnusmäßlgen Wahl 
ausscheidet, treffen die Bevollmächtigten alsbald nach. der 
Wahl, noch vor der Einführung der Gewählten durch losetit
scheid. Sind Wahlbezirke gebildet, findet Satz 1, bezogen auf 
den jeweiligen Wahlbezirk, entsprechende Anwendung. 

§5 
Zahl der PresbytersteIlen 

(1) Die Zahl der Presbyterstellen beträgt 
a) in Gemeinden mit einer Pfarrstelle und nicht mehr als 600 

Gemeindegliedern mindestens vier, 
b) in Gemeinden miteiner Pfarrstelle und mehr als 600 bis zu 

2000 Gemeindegliedem mindestens sechs, 
c) in Gemeinden mit einerPfarrstelle und mehr als 2000 Ge-

meindegliedern mindestens acht, 
d) in Gemeinden mit zwei Pfarrstellen mindestens acht, 
e} in Gemeinden mltdrei Pfarrstellen mindestens zwölf. 
In Gemeinden mit meh~ als drei Pfarrstellen erhöht Sich die 
Mindestzahl für jede weitere Pfarrstelle um zwei. 

(2) Veränderungen der Gemeindegliederzahl{jnd .der Pfarr
stellenzahl sind in ihren Auswirkungen auf die Zahl der Presby
tersteIlen erst im Rahmen der nächsten Presbyterwahl zu be
rücksichtigen; 

§6 
Veränderung der Zahl der PresbytersteIlen 

Das Presbyterium kann mit Wirkung für die nächste Presbyter
wahl eine Veränderung der Zahl der PresbytersteIlen beschlie
ßen. Die Zahl der Presbyterstellen muß stets durch zwei teilbar 

seh Der Beschluß bedarf der Genehmigung des Kreissyn
odalvorstandes. Die Genehmigung muß bei Beginn des Wahl
verfahrens vorliegen. 

§7 
Feststellung der ZaRI der zu besetzenden PresbytersteIlen 

(1) Das Presbyterium hat bis zum Beginn des Wahlverfahrens 
durch Beschluß festzustellen, wieviele PresbytersteIlen zu be
setzen sind, gegebenenfalls getrennt für jeden Wahlbezirk. 

(2) Das Presbyterium hat in seinen Beschluß zusätzlich zu den 
turnusmäßig freiwerdenden . PresbytersteIlen auch diejenigen 
einzubeziehen, die durch vorzeitiges Ausscheiden oder eine 
Vermehrung der Pre~byterstellen besetzbar geworden sind. 
Bei einer Verminderung der PresbytersteIlen vermindert sich 
die. Zahl der zu besetzenden Stellen entspreChend. 

§8 
Wablbezirke. Stimmbezirke 

(1) Das Presbyterium kann die Kirchengemeinde!n Wahlbezir
ke einteilen und die PresbytersteIlen den Wahlbezirken zuord
nen. Dabei muß gewährleistet sein, daß in jedem Wahlbezirk 
alle vier Jahre gewählt werden kann. Bei der Einteilung in 
Wahlbezirke erfolgt die Wahlwahlbezirksweise nach Bezirks
wahlvorschlägen; die Bezirkswahiverschläge können in einer 
GesamtvorschlagsUste zusammengefaßt werden. 

(2) Beschlüsse. über die Einteilung in Wahlbezirke sowie über 
die Veränderung oder Aufhebung bestehender Wahlbezirke 
bedürfen der Genehmigung des KrelssynodalvQrstandes. Die 
GenehmiglJng muß bei Beginn des Wahlverfahrensvorliegen. 

(3) In großen oder ausgedehnten Kirchengemeinden oder 
Wahlbezirken können die wahlberechtigten Gemeindeglieder 
verschiedenen Stimmbezirken zugeordnet w.erden. Bei einer 
Einteilung in Wahlbezirke bildet jeder Wahlbezirk mindestens 
einen Stimmbezirk. Die Beschlüsse über die Einteilung in 
Stimmbezirke sind dem Kreissynodalvorstand mitzuteilen. 

§9 
Wahlverzeichnis 

(1) Jede Kirchengemeinde hatvonAmts wegen ein Verzeich
nis der wahlberechtigten Gemeindeglieder (Wahlverzeichnis) 
zu führen. Das Wahlverzeichnis enthält die Familiennamen, 
die Vornamen, die Geburtstage und die Anschriften der Wahl
berechtigten. 

(2) Sind Wahlbezirke gebildet, ist für jeden Wahlbezirk ein ge
sonde.rtes Wahlverzeichnis zu fübren. 

(3)Das Wahlverzeichnis ist gegen Mißbrauch zu sichem. 

§10 
Termine 

Der zeitfreheAblauf des turnusmäßigenWahlVerfahrens, ins
besondere die Fest~egung des Wahltages,. richtet sich nach ei
nem Terminplan, der nach den Vorgaben dieses Gesetzes von 
der Kirchenleitung aufzustellen und mindestens drei Monate 
vor Beginn des Wahlverfahrens im Kirchlichen Amtsblatt be
kanntzumachen ist. Bei einem Wahlverfahren· außerhalb des 
Tumus wird der Terminplan vom Kreissynodalvorstand aufge
stellt und in der Kirchengemeinde in ortsüblicher Weise be
kanntgemacht. 

§ 11 
Rechtsmittel· 

(1) Soweit nach diesem Gesetz Einspruch eingelegt werden 
kann,. entscheidet darüber das Presbyterium. Gegen diese 
Entscheidung ist die·Beschwerde zulässig. Die Entscheidung 
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des Presbyteriums ist:schriftHch mitzuteiloo und mit einer 
Rechtsmittelbelehrung zu versehoo. 

(2) Der Einspruch ist schriftlich unter Angabe der Gründe bin
nen einer Frist von zwei Wochen nach der ersten Abkündigung 
beim Presbyterium einzulegen. sofem das Gesetz nicht etwas 
anderes bestimmt. Ist der letzte rag der Frist ein Samstag, 
Sonntag oder gesetzUcher Feiertag, sO endet die Frist am dar
auffolge[lden Werktag. 

(3)~nach diesem Gesetz Beschwerde eingelegt werden 
kann, entsCheidet darüber der Kreissynodalvorstand. 

(4) Die BeschWerde ist schriftlich unter Angabe der Grunde bin
nen einer Frist vOn einer Woche nach Zustellung der Entschei
dung des.Presbyteriums beim' Kreissynodalvorstand einzule
gen. Vor der Entscheidung sollen die Betroffenen und das 
Presbyterium gehört werden. Die Entscheidung ist schriftlich 
zu begründen. Sie ist .endgültig. 

(5) Auf das Einspruchs- und BeschWerderecht und deren Fri
sten ist in den Abkündigungen hinzuweisen. 

(6) Die Entscheidungen über Rechtsmittel müssen im Rahmoo 
des Terminplanes gemäß § 10 erfolgen. 

§12 
SOnderbestimmungenfür Abkündigungen 

In Gemeinden,inclenen nicht regelmäßig sonntags an jeder 
Predigtstätte ein Gottesdienst statlfindet, hat das Presbyterium 
vor Beginn des Wahlverfahrens durch Beschluß festzulegen. 
an welcher Gottt:lsdienststätte die Abkündigungen erfolgoo, 
durch die nach diesem Gesetz Fristen in Lauf gesetzt werden. 
Der Beschluß ist ortsüblich Dekanntzugeboo. 

. B,. Das Wahlverfahren 

I. 
Beginn des Wahtverfahrens 

§13 
Beginn.des Wahlverfahrens 

Das Wahlverfahren beginnt mit 'dem ersten Tage der Ausle
gung des Wahlverzeichnisses. 

§14 
Auslegen desWahlverzeichnisses 

(1) Das Wahlverzeichnis wird für die Dauer von ziNei Wochen 
zur Einsichtnahme durch die Gemeindeglieder ausgelegt. Das 
Auslegoo erfolgt zu den ortsüblichen Zeiten. 

(2) Das Auslegen des Wahlverzeichnisses und der Wahltag 
werden an zwei Sonntagen vor dem Beginn der Auslegungs
frist im Gottasdienstuhd in anderer geeigneter Weise, die das 
Pr.esbyterium festzulegen hat, bekanntgegeben. Dabei sind 
die Gerneindeglieder auf die Bedeutung der Eintragung in das 
Wahlverzeichnis hinzuweisen und aufzufordem, sich zu verge
wissern. ob das Wahlverzeichnis richtig und vollständig geführt 
ist. Auf die Möglichkeit des Einspruches ist hinzuweisen. 

§15 
Einspruch gegen den Inhalt des Wahfverzeichnisses 

(1) Hält ein Gemeindeglied das Wahlverzeichnis für unrichtig 
oder unvollständig, kann esinnerhalb der Auslegungsfrist beim 
Presbyterium Einspruch einlegen. 

(2) Der betrOffooen Person ist vor der Entscheidung Gelegen
heit zur Stellungnahme zu geben. 

(3) Bei Nichteihtragung kann die betroffene Person gegen die 
Entscheidung d&SPresbyteriums Beschwerde einlegen. 

§16 
Schließung des Wahlverzeichnisses 

(1) Nach Ablauf der Auslegungsfrist und Erledigung etwaiger 
Einspruche' und Beschwerden wird das Wahlverzeichnis ge
schiossen,Ober die Schließung des Wahlverzeichnisses ist ei
ne Niederschrift anzufertigen, die von der oder dem Vorsitzen
den und zwei weiteren Mitgliedern desPresbyteriums zu unter
zeichnen ist. In der Niederschrift ist auch zu bestätigen, in wei
cher Zeit das Wahlverzeichnis ausgelegen hat und daß die Be
kanntgabe nach § 14 Abs. 2 erfolgt ist. 

(2) Änderungen des Wahlverzeichnisses nach seiner Schlie
ßung sind unzulässsig, es sei denn, es handelt sich um die Be
richtigung offenbarer Unrichtigkeiten oder die Streichung von 
Personen auf Grund einer amtlichen Ben89hrichtigung Ober ei
nen inzwischen erfolgten Kirchenaustritt. 

(3)Mit der Schließung des Wahlverzeichnisses geiten die ein
getragenen Personen unwiderleglich als wahlberechtigt. Ab
satz 2 bleibt unberührt. 

11. 
Wahlvorschlagsverfahren 

§17 
Vertrauensausschuß 

(1) Rechtzeitig vor der Schließung des Wahlverzeichnisses be
ruft das Presbyterium einoo Vertrauensausschuß. Der Vertrau
ensausschuß steUt die Vorschlagsliste auf. 

(2) Dem Vertrauensausschuß gehören an 
a} mindestens drei Mitglieder des Presbyteriums, darunter ei

ne Pfarrerin oder ein Pfarrer, 
b) weitere Gemeindeglieder. die nach § 2 wählbar sind; ihre 

Zahl muß höher sein als die der Mitglieder nach Buchstabe 
a. 

Den Vorsitz regelt das Presbyterium. 

(3) Sind Wahlbezirke gebildet, kann für jeden Wahlbezirk ein 
BezirksvertrauensaUSSChuß gebildet werdoo. Absatz 2 gilt ent
sprechend. 

(4) Die Mitglieder des Vertrauen~usschusses (Bezirksver
trauensausschusses) solloo für ihre Aufgaben das besondere 
Vertrauen der Gemeinde besitzoo. Ber ihrer Berufung solloo 
die Zusammensetzung der Kirchengemeinde und ihre Arbeits
bereiche möglichst berücksichtigt werden. 

(5) FOr das Verfahren und die Beschlußfassung des Vertrau
ensausschusses (Bezirksvertrauensausschusses) geiten die 
Bestimmungen der Kirchenordnung Ober die B&Schlußfassung 
der Presbyterien (Artikel 116, 117, 118, 119, 121 , 122) sinnge
mäß. Die Niederschrift über die Beschlüsse ist nach Aufstel
lung der Vorschlagsliste dem Presbyterium einzureichen und 
bei doo Wahlakten aufzubewahroo. 

§18 
Begißfl deS Wahlvorschlagsverfahrens 

(i) Alsbald. nach Schließung des Wahlverzeichnisses unter
richtet das Presbyterium die wahlberechtigten Gemeindeglie
der Ober die Zahl der zu besetzenden PresbytersteIlen, die Bil
dung von Wahlbezirken und die Bildung des Vertrauensaus
schusses und fordert sie auf, binnen einer Frist von zwei Wo
chen Wahlvorschläge einzureichen. FOr die Form der Bekannt
gabe gilt § 14 Abs. 2 Satz 1 entsprechend; die Vorschlagsfrist 
beginnt mit der ersten AbkOndigung. 
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(2) Die Gemeindeglieder werden über die Bedeutung des 
Presbyteramtes und die Voraussetzungen für seine Übernah
me unterrichtet. Es ist darauf hinzuwirken, daß die Zahl de( 
Wahlvorschläge die Zahl der zu besetzenden Presbyterstellen 
übersteigt und Frauen und Männer möglichst gleichmäßig ver
treten sind. 

§19 
Wahlvorschlä~ 

(1) Jedes wahlberechtigte Gemeindeglied kann innerhalb der 
Vorschlagsfrist schriftlich Wahlvorschläge beim Vertrauens
ausschuß einreichen •. Die schriftliche Zustimrnungserkiärung 
des vorgeschlagenen Gemeirldegliedes muß beigefügt sein. 

(2) Die vorgeschlagenen Gemeindeglieder sollen dem Wahl
bezirk angehören, für den sie vorgesChlagen werden. 

(3) Der Vertrauensausschuß kann selbst Wahlvorschläge in 
das Verfahren E;linbringen.Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend. 

§20 . 
Aufstellen der Vorschlagsliste 

(1) Der Vertrauensausschuß prüft innerhalb einer Woche nach 
Ablauf der Vorschlagsfrist die vorliegenden Wahlvorschläge 
und stellt in eigener Verantwortung die Vorschlagsliste auf. Alle 
Wahlvorschläge, die den gesetzlichen Erfordernissen entspre
chen, sind in die. Vorschlagsliste aufzunehmen. 

(2) Die Vorschlagsliste muß mehr Namen enthalten, als. Pres
byterstellen zu besetzen sind. Sind Wahlbezirke gebildet, gilt 
dies entsprechend für jede Bezirkswahlvorschlagsliste. 

§21 
VeriahrE;ln ~ ausrei"hender Vorschlagsliste 

(1) Das Presbyterium prüft dfeOrdnungsmäßigkeit der Vor
schlagsliste. Bedenken gegen einzelne Wahlvorschläge oder 
das Verfahren des Vertrauensausschusses sind unverzüglich 
mit dem Vertrauensausschuß zu klären. 

(2) Wahlvorschläge, die den gesetzlichen Erfordernissen nicht 
entsprechen, sind zurückzuweisen. Der Beschluß über die Zu
rückweisung ist dem vorschlagenden und dem vorgeschlage
nen Gemeindeglied schriftlich unter Angabe der Gründe mitzu
teilen. Sie haben das Recht der Beschwerde, worauf hinzuwei
sen ist. 

(3) Nach Ablauf der Beschwerdefrist oder nach Erledigung der 
Beschwerde stellt das Presbyterium di$ Vorschlagslfste fest. 
Es faßt die den gesetzlich$n Erfordernissen entsprechenden 
Wahlvorschläg$ in alphabetischer Reihenfolg$ zu $in$m ein
heitlich$n Wahlvorschlag zusammen und gibt ihn der Gemein
de im Gottesdienst am folgendenSonntag durch Abkündigung 
bekannt. Satz 2 gilt die Bezirkswahlvoischläge entsprechend. 

§22 
Verfahren bei nicht. ausreichender Vorschlagsliste 

(1) Kann der Vertrauensausschuß keine ausreichende Vor
schlagsliste vorlegen, hat das Presbyterium unverzüglich 
durch Abkündigung Im Gottesdienst und in sonst geeigneter 
Form alle wahlberechtigten Gemeindegliederzu einer Ge
meindeversammlung einzuladen. Die Gemeindeversammlung 
hat die Wahlvorschläge mindestens bis zur zahl der zu beset
zenden Presbytersfellen zu ergänzen. Die schriftliche Zustim
mungserklärung kann nachgereicht werden. § 21 Abs. 3 gilt 
entsprechend. 

(2) Für Wahlbezirke mit weniger als 400 Wahlberechtigten 
kann auf Antrag des Presbyteriums der Kreissynodalvorstand 
gestatten, daß eine Gemeindeversammlung nicht st~ttfindet. 

wenndadurch eine Ergänzung der Vorschlagsliste nicht zu er
warten ist. 

(3) liegt nach der Gemeindeversammlung eine Vorschlagsli
ste vor, die nur soviel Namen enthält wie PresbytersteIlen zu 
besetzen sind oder durch die wenigstens die Mindestzahl an 
PresbytersteIlen gemäß Artikel 107 der Kirchenordnung er
reicht wird, so gelten die Vorgeschlagenen nach Abschluß der 
Prüfung gemäß § 21 als gewählt. Für das weitere Verfahren 
gelten die §§ 29 Abs. 3, 30 und 31 entsprechend. 

(4) Enthält die Vorschlagsliste nur so wenfge Vorschläge, daß 
die Mindestzahl an PresbytersteIlen nicht besetzt würde, ist zu
nächst nach Absatz 3 und im übrigen nach § 32 Abs. 2 und 3 zu 
verfahren. Kommt eine Vorschlagsliste nicht zustande, so ist 
naCh § 32 Abs. 2 ufld.3 zu verfahren. 

111. 
Wahlverfahren 

§23 
Vorbereitung der Wahlhandlung 

Die in das Wahlverzeichnis eingetragenen. Gemeindeglieder 
sind in geeigneter Weise zur T$flnahme an der Wahl einzula
den. Bei der Einladung ist auf die Bedeutung des Presbyteram
tes besonders hinzweisen. Die Bel<anntmachung. von Ort und 
Zeit der Wahl erfolgt in der kirchlichen und örtlichen Presse so
wie durch Abkündigung in allen Gottesdiensten. Die Vorge
schlagenen sollen der Gemeinde in geeigneter Weis$ vorge
stellt werden. DfeWahlzeit ist so zu bE;lmessen, daß möglichst 
viele Gem$indeglieder ihr Wahlrecht ausüben können. 

§24 
Wahlvorstand 

Das Presbyterium beruft für jeden Stimmbezirk einen Wahlvor
stand, der die Wahlhandlung leitet. Jooer Wahlvorstand be
steht aus drei Personen. Die Mitgliooer des Wahlvorstandes 
müssen in das Wahlverzeichnis eingetragen sein. DenVorsitz 
im Wahlvorstand soll ein Mitglied des Presbyteriums führen. 
Für jedes Mitglied ist die Stellvertretung zu regeln. Gemeinde
glieder, die zur Wahl vorgeschlagen sind, können dem Wahl
vorstand nicht angehören. 

§25· 

Antrag auf Briefwahl 

(1) Gemeindeglieder, die verhindert sind, ihre$ümfT1E3 pE;lrsön
lich abzugeben, können auf Antrag ihr Wahlrecht durch BI1$f
wahl ausüben. 

(2) Anträge auf Ausgabe von Briefwahlunterlagen können p$r
sönlich oder durch bevollmächtigte Personen mündlich oder 
schriftlich gestellt werden. Bevollm&chtigte haben eine schriftli
che Vollmacht nachzuweisen. 

(3) Anträge auf Ausgabe von Briefwahlunterlagenmiissen 
spätestens 48 Stund$n vor dem Beginn des Wahlsonntages 
beim Presbyt$rium eingegangen sein. V$rspät$t eing$ijange
ne Anträge sind zu den Wahlumerlagen zu nehm$n und nach 
Abschluß des Wahlverfahr$ßS zu vernichten.' 

(4) Die Ausgabe der Briefwahlunterlagen iSt iin Wanlverzeich-
nis zu vermerken. . 

§26 
Briefwahl 

(1) Bei der Briefwahl mua derverschloss~ne Wahlbrief mit dem 
Briefwahlschein und dem im amtlichen Wahlumschlag V$r
schlossen$n Stimmzettel dem zuständigen Wahlvorstand bis 
zum Ablauf der festgesetzten Wahlzeit zugegangen sein. 
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(2) Der Briefwählschein muß· Namenund Anschrift des wählen... 
den Gemeindegliedssowie eine persönlich unterZeichnete 
VersichenmgrnildemWortlaut i,lch versichere, daß ich den 
Stimmzettel, der in dem beigefijgtenverschlossenen amtlichen 
Wahlumschtag enthalten ist, persönlich gekennzeichnet ha
be", :en.thcllten. 

(3) FürHilfsbedürftigegitt§27 Abs. ZSafZ 3 entsprechend. Die 
unterstütiende Person ist zu benennen. 

(4) Der Wahlvorstand öffnet die eingegangenenWahlbriefe 
während der festgeSetzten Wah!zeit, prüft die Wahlberechti
gung und wirff die verschlossenen Wahlumschläge in die 
Wahlurne. 

(5) Wahlbriefe,die verspätet oder bei einer unzuständigen 
Stelle eingehen oderdie nichtden gesetzliChenErfordemissen 
entSpr/3Chen, sind gesondert aufzubewahren und nach Ab
schluß des Wahlverfahrens zu vernichten. 

§27 
Wahlhandlung 

(1) Die Wahlfindet'aneinem Sonntag in Verbindung mit einem 
Gottesdienst statt.·bieWahthandlung wird mit Gebet eröffnet. 

(2) Die Wahl istg~heirU.bieWeihler müssen ihre Stimme per
sönl~atl~epen. Hiff~bedürftige dUrfen sich der Unterstützung 
eines Gemeindegliedes bedienen. 

(3) Die Stimme ist auf dem amtlichen Stimmzettel abzugeben. 
Er enthält die Namen der Bewerber in alphabetischer Reihen... 
fotgernit laufender ~merierung und dem Vermerle 
"Es dürfen höchstens'soviele Namen angekreuzt werden, wie 
PresbytersteIlen zu besetzen sind, in unserer Gemeinde/unse
rem Wahlbezirk also .. , 
Stimmzettel, autdenen mehr Namen angekreuzt sind, sind un
gültig.; 

(4) Bei Wahlen nach§8 Abs.1 (Wahlbezirke) und Anlegung ei
ner GesamtvorschlagSliste ist der Stimmzettel in einzelne 
Wahlbezirke zu unterteilen. Auf dem Stimmzettel dürfen Na
men ausledem Wahlbezirk angekreuzt werden,jedoch jeweils 
hödhstens so'viele Namen wie PresbytersteIlen zu besetzen 
sind; Stimmzettel, aUf denen für einen Wahlbezirk mehr Na
men als zulässig angekreuzt sind, haben keine Gültigkeit. Bei 
der Aushändigung des Stimmzettels ist das Gemeindeglied 
darauf möglichstnOGh besonders hinzuweisen. 

(5)NachAblaUfder festgesetzten Wahlzeit dürfen nur noch die 
zudies,em Zeitpunkt anwesenden Wahlberechtigten ihre Stim
me abgeben. ist dies geschehen, erklärt der Wahlvorstand die 
Wahlhandlung für beendet und schließt sie mit Gebet. 

.....§28 .... 
Auszählen· der Stimmen 

(1) Unmittelbar nach Schluß der Wahlhandlung nimmt der 
Wahlv{>fstanddie· Auszählung der Stimmen öffentlich vor. In 
Kirchengemeinden mit mehreren Stimm- oder Wahlbezirken 
e,rfolgtdie Auszählung nach Absc/:lluß allerWahlhandlungen. 

(2) Dber die Wahlhandlung und über das Ergebnis der Auszäh
lungder.Stimmen istein~.Niederschrift nach amtlichem Muster 
anzufertigen, die vom Wahlvorstand zu unterzeichnen ist. 

§29 
Fest$lIung des Wailiergebnisses 

(1) Das Presbyterium hat das Wahlergebnis spätestens bis 
zum Abfauf des vierten Tages nach dem Wahltag durch Be
schluß festzustellen. 

(2):Gewählt sind diejenigen Gemeindeglieder, die die meisten 
Stimmen erhalten haben. Sind Wahlbezirke gebildet, so sind 
diejenigen gewählt,dieinihrem Wahlbezirk die meisten Stim
men erhalten haben. Bei Stimmengleichheit entscheidet das 
Los. 

(3) Das Presbyterium hat die Gewählten unverzüglich schrift
lich zu benachrichtigen und sie zur Erklärung darüber aufzufor
dem, ob sie die Wahl EiMehmen.Die Erklärung soll binnen ei
ner Woche nach Benachrjchtigung~hriftlich abgegeben wer
den. 

(4) Lehnt ein gewähltes Gemeindeglied die Wahl innerhalb der 
Erklärungsfrist ab, gilt an seiner Stelle als gewählt, wer von den 
nicht gewählten GemeindegUedem die meisten Stimmen er
hellten hat. Absatz 3 gilt ent~rechend. 

§30 
Bekanntgabe des Wahfergebnisses 

(1) Das Wahlergebnis ist an den beiden auf die Wahl folgenden 
Sonntagen in den ~ottesdiensten der Gf?meinde mit dem Hin
weis auf das Recht des Einspruchs äbzukündigen. Bei einer 
AUfgliederung der Gemeinde in Wahibezirke sind alle Ergeb~ 
nisse bekanntzugeben. 

(2).Gegen die Feststellung des Wahlergebnissesist der Ein
spruch zulässig. Er kann von jedem. in das Wahlverzeichnis 
eingetragenen Gemeindegliederhoben werden. Er kann nur 
auf eine solche Verletzung gesetzlicher Vorschriften gestützt 
werden, tlurch die das Wahlergebnis beeinflußt worden sein 
kann und die nicht bereits in einem früheren Verfahrensab
schnitt mit einem Rechtsmittel hätte gerügt werden können. 

(3) Bei Aufgliederung der Kirchengemeinde in Wahlbezirke ist 
das. Einspruchsrechtaer Gerrleirldeglieder gegenüber den 
Wahlen sämtlicher Bezirke gegeben. 

(4) Vorstehende Regelung gilt entSprechend im Falle des § 29 
Abs.4. Die Einspruchsfrist beginnt mit der Abkündigung des 
Nachrückens. 

IV. 
Abschluß des Wahlverfahrens 

§31 
Amtseinführung 

(1) Dienetigewählten Mitglieder des Presbyteriums werden in 
einem Gemeindegottesdienst in ihr Amt eingeführt. Die Einfüh
rung ist am vorhergehenden Sonntag in allen Gottesdiensten 
abzukündigen, nachdem die Einspruchsfrist abgelaufen ist. 

(2) Ist über einßn Einspruch oder eine Be'schwerde noch nicht 
entschieden, können nur die davon nfcht betroffenen Mitglieder 
eingeführt werden. . 

(3) aei der Einführung legen die neugewählten Mitglieder des 
Presbyteriu{Tls das in Artikel 84 Abs. 2 der Kirchenordnung vor
geschriebene Gelübde ab; wieder gewählte Mitglieder des 
Presbyteriums nehmen an der Einführung teil und werden an 
ihr Gelübde erinnert. 

(4) Ober die Einführung isfeine NiedersChriftnach amtlichem 
Muster anzufertigen: 

(5) Mit der Einführung der neugewählten Mitg.lieder desPres
byteriums endet die AmtSzeit der biSherigen Mitglieder des 
Presb)iteriums. 

(6) Mit der Einführung der neugewählten Mitglieder des Pres
byteriums ist das Wahlverfahren abgeschlossen. 

(7) Dem Kreissynodalvorstand ist gemäß Artikel 1 08 Abs. 5 der 
Kirchenordnung zu berichten. 
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c. 'seaondere Wahlverfahren 

§32 
Ergänzung des Presbyteriums du~h Berufung 

(1) Scheiden Presbyterinnen und Presbyter vor Ablauf ihrer 
Amtszeit aus, .·beruft ,das Presbyterium unverzüglich andere 
wählbare Gemeio(:(egtiederfürdie Amtszeit der Ausgeschiede.,. 
nen zu Mitgliedem des Presbyteriums. Die Berufung darf nur 
außerhalb eines tumusmäßigen Wahlverfahrens und nicht 
später als drei Monate vor seinem Beginn erfolgen. Oie Beru
fung erfolgt für jedes zu berufende Mitglied gesondert. Bei der 
Berufung ist das Presbyterium an frühere, Wahlvorschläge 
nicht gebunden. 

(2) Konnten ineinem \Nahiverfahren nicht alle Presbyterstellen 
besetzt werden, so ist nach Abschluß des Wahlverfahrens ent
sprechend Absatz 1 Sätze 1, 3 und 4 zu verfahren. 

(3) Die Vorschriftepder §§19 Abs. 2, 29 Abs. 3, 30 und 31 Abs. 
1 bis 3 gelten entsprech$nd •. Der Einspruch gegen die Beru
fung eines Gem~indegliedes, das bei der vorausgegangenen 
Wahl zur Waht~tanden hat,.kann our auf solche Gründe ge
stützt werden, .<f~ln dieseln Verfahrel1 noch nicht geltend ge-
macht werden konnten. ' , 

(4) Für' die Amtseinführungde! berufeneQMitglieder des Pres
byteriumsgilt §31 Abs.1 bis 3 entsprechenä. 

§3$ 
Wahl durch das Presbyterium 

(KooptatioIlSYerfahren) , 

(1) Abweichend von den Bestimmungen der §§ 8, 9, 14 bis 16, 
23 bis .29 Abs. 2werden die zu besetzenden Presbyt$rstellen 
vom Presbytenum besetzt. Die Wahl wird in einem Gemei!1de~ 
gottesdienst vollzogen. Oie Gemeinde ist an .beiden vorange
gangenen Sonntage,n dazu einzuladen. 

(2) Zur Wahl müssen mindestens zwei Drittel des ordentlichen 
Mitgliederbestandes anwesend sein. Wird die Beschlußfähig
keit auch in einem zweiten, mit einwöchiger Frist anzusetzen
den Wahltermin, nicht erreicht, so beruft der Kreissynodalvor
stand aus dem Kreis der Vorgeschlagenen die Presbyterinnen 
und Presbyter. . . 

(3) Das Presbyterium wählt in geheimer Abstimmung: Gewählt 
ist, wer mehr als die Hälfte der Stimmen der ordentlichen Mit
glieder des Presbyteriums erhält. Wird diese Mehrheit auch in 
einem zweiten Wahlgang nicht err~icht, so sind in einem weite
ren Wahlgang diejenigengewähl\. die die meisten Stimmen er
halten haben. Bei Stimmengleichheit entscheidet das I,.os. 

(4) Das Wahlergebnis ist am Ende der Wahlhandlung festzu
stellen. 

.§34 
WErehsel de8Wahlverfahren$ 

(1) Die Art des Wahlverfahrens kann geändert werden, wenn 
besondere Grunde einen Wechset ratsam erscheinen lassen. 
Eine Änderung bedarf übereinstimmender Beschlüsse der Ge-
meindeversammlung und des Presbyteriums., Der Beschluß 
der GemeindeVersammlung bedarf, einer Mehrheit von zwei 
Dritteln der anwesenden stimmbereChtigten Gemeindegliecler 
und der Beschluß des PreSbyteriums einer Mehrheit von zwei 
Dritteln des 'ordentlichen Mitgliederbestandes. Stimmen die 
Beschlüsse nicht übere!n, so entscheidet der Kreissynodalvor
stand. Die Änderung der Art des Wahiverfahrens bedarf der 
Genehmigung des Kreissynodalvorstandes und der Bestäti
gung der Kirchenleitung. 

(2) Für die Einladung zu einer Gemeindeversammlung gelten 
die Bestimmungen der Kirchenordnung. Das Presbyterium 

muß zu einer Gemeindeversammlung einladen, wenn 50 zum 
Abendmahl zugelassene Gemeindeglieder es schriftlich bean
tragen. Der Kreissynodalvorstand ist zur Gemeindeversamm
lung einzuladen. 

(3) Eine abermalige Änderung der Art des Wahlvertahrens ist 
erst'nach Ablauf von zwei tumusmäßigen Wahlverfahren mög
lich. 

D. Schlußbestimmungen 

§35 
Ausführungsbestimmungen 

Die Kirchenleitung wird ermächtigt, Ausführungsbestimmun
gen zu diesem Gesetz Zu erlassen. 

§36 
Inkrafttreten 

Dieses Kirchengesetz tritt am Tag nach der Veröffentlichung im 
Kirchlichen Amtsblatt in Kraft. Zum gleichen Zeitpunkt treten 
das. Kirchengesetz betr. die Übertragung des Presbyteramtes 
in der Evangelischen Kirche im Rheinland (Presbyterwahlord
nung) in der FasSung der Bekanntmachung vom 23. Mai 1991 
(KABt S. 115) und die dazu ergangenen Durchführungsbe-
stimmungen außer Kraft. . 

Bad.Neuenahr, den 11. Januar 1995 

(Siegel) 
Evangelische Kirche im Rheinland 

Die Kirchenleitung 

gez. Unterschrifttm 

. . Kirchengesetz 
über die Wahl haupt- oder nebenamtlicher 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
in das PreSbyterium 

(Mitarbeiterwahlgesetz) 
Vom 12. Januar 1995 

Die Landessynodeder: Evangelischen Kirche im Rheinland hat 
auf Grund von Artikel 86 Absatz 1 der Kirchenordnung das fol

. gende Kirchengesetz beschlossen: 

§1 

Haupt- oder nebenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
werden nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen in das 
Presbyterium gewählt. Auf das Wahlverfahren find~n die Vor
schriften des Presbyterwahlgesetzes vom 11. Januar 1995 
(KABt. S. 2) entsprechende Anw~ndung, soweit im folgenden 
nichts anderes bestimmt wird. 

§2 

(1) Wählbar sind die haupt- oder l1ebenamtlichen Mitarbeiterin
nen und Mi~rbeiter der Kirchengemeinde. Soweit sie ihren 
Wohnsitz im Bereich einer anderen Kirchengemeinde haben, 
sind sie wählbar, wenn ihnen auf Grund der kirchengesetzli
ehen Regelungen über die Gemeindezugehörigkeit in beson
deren Fällen die Rechte und Pflichten eines Gemeindegliedes 
ihrer Anstellungsgemeinde beigelegt worden Sind. 
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(2) Ferner sind haupt- oder nebenamtliche Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter eines· Gemeindeverbandes, Gesamtverban
des, Kirchenkreises oder Kirchenkreisverbandes in der Kir.;. 
chengemeinde ihres Wohnsitzes wählbar, wenn diese der be
treffenden Körpersch~ angehört. 

(3) Nicht wählbar sind haupt- oder nebenamtliche Mitarbeite
rinnen und Mitarbeiter, wenn sie. am Wahitag länger als sechs 
Monate beurlaubt sind. 

(4) Im übrigen richtet sich.die Wählbarkeit der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter nach den Vorschriften des § 2 des Presbyter
wahlgesetzes. 

§3 
(1) Die Zahl der zu wählenden Mitarbeiterinnenund Mitarbeiter 
wird durch Beschluß des Presbyteriums mit Genehmigung des 
Kreissynodalvorstandes festgestellt. 

(2) Der ordentliche Mitgliederbestand des Presbyteriums (Arti
kel 107 Abs. 1 und 2 der Kirchenordnung) erhöht sich um die 
Zahl der gewählten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 

(3) Die Zahlder Mitarl:lf3iterinnen und Mitarbeiter im Presbyteri
um darfeiriViertel der Zahl der Presbytennnen und Presbyter 
nic~ überschreiten (Artikel 107 Abs. 3 der Kirchenordnung). 

(4)§ Ei und 7Abs. 1 cjes Presbyterwahlgesetzes.finden ent-
sprechende Anwendoog. . 

§4 

(1) Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden auf Grund ei
ner gesonderten Vorschlagsliste zu Mitgliedern des Presby
teriums gewählt. 

(2) Die Vorschlagsliste wird vom Vertrauensatlsschuß aufge
stellt. Der Vertrauensausschuß nimmt für die Aufstellung Vor
schfäge 81,1sder Gemeinde und aus dem Kreise der Mitarbeite
rinnen und Mitarbeiter entgegen. § 19 Abs. 1 und 3 des Presby
terwahlgesetzes findet entsprechende Anwendung. Das Pres
byterium prüft die Ordnungsgemäßheit der Vorschlagsliste. 

(3) Auch in den Gemeinden, in denen die Presbyterinnen und 
Presbyter für einzelne Bezirke getrennt gewählt werden, .wird 
für die Wahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nur eine ge
meinsame Vorschlagsliste aufgestellt .. 

§5 

(1) Enthält die Vorschlagsliste nur so viele oder weniger Na
men als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu wählen sind, so 
gelten die Vorgeschlagenen als gewählt. 

(2) Kommt keine Vorschlagsliste zustande, so gehören dem 
Presbyterium keine Mitarbeitenn oder kein Mitarbeiter an. 

§6 

Wird die Wahl zum Presbyteramt vom Presbyterium gemäß § 
33 des Presbyterwahlgesetzes vollzogen, so wird auch die 
Wahf von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitem zu Mitgfiedem des 
Presbyteriums vom Presbyterium selbst durchgeführt. 

§7 

(1 ) Die Amtszeit der in das Presbyterium gewählten Mitarbeite
rinnen und Mitarbeiter beträgt vier Jahre. 

(2) Unbeschadet Artikel 85, 87 und 88 der Kirchenordnung er
lischt die Mitgliedschaft der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im 
Presbyterium auch bei Beendigung ihres Dienstverhältnisses 
in der Anstellungskörpel'schaft, oder eine länger als sechs Mo
nate dauemde Beurlaubung. 

§8 

(1) Dieses Kirchengesetz tritt am Tage nach der Veröffentli
chung im Kirchlichen Amtsblatt in Kraft. 

(2) Gleichzeitig tritt das Kirchengesetz Ober die Wahl haupt
oder nebenamtlicher Mitarbeiter in das Presbyterium vom 17. 
Juni 1971 (KABt S. 181) außer Kraft. 

Bad Neuenahr, den 12. Januar 1995 

(Siegel) 
Evangelische Kirche im Rheinland 

Die Kiichenleitung 

gez. Unterschriften 

ErsteOrdmmg zur 
Änderung der Ordnung für die Ausbildung 

und den Dienst der Gemeindehelfer 
10 der Evangelischen Kirche im Rheinland 

(Gemeindehelferordnung) vom 26. Mai 1983 
sowie Änderung des Arbeitsvertrages 

zu § 4 Abs. 1 Satz 2 der Gemeindehelferordnung 
Vom 15. November 1994 

Nr. 36708 ÄZ.13-8-1 tJÜSSelddrf, 6. Dezember 1994 

Die Kirch'enfeitung hat in ihrer Sitzung am 1. Dezember 1994 
die Erste Ordnung zur Änderung der Ordnung für die Ausbil
düng und denDienst der GemeindeheHer in der Evangelischen 
Kirche im Rheinland (GemeindeheHerordnung) vom 26. Mai 
1983 sowie den geänderten Arbeitsvertrag zu § 4 Abs. 1 Satz 2 
der GemeindeheHerordnung beschlossen. Wir bitten um Be
achtung. 

§1 

In § 2 Abs. 1 Ziff. 2 wird das Wort;,Berufspraktikum" durch die: 
Worte "berufspraktisches Jahr" ersetzt. 

§2 

§4 erhält folgende Fassung: 
(1) Das berufspraktische Jahr Wird nachgewiesen durch eine 
einjährige hauptberufliche Tätigkeit im kirchlichen Dienst in Ar
beitsfeldem eines Gemeindehelfers. Die Anstellung erfolgt auf 
Grund eines schriftlichen Vertrages nach der Anlage 2. 
(2) 1m übrigen richtet sich der Abschluß des berufspraktischen 
Jahres nach der Ausbildungs- und Prüfungsordnung der Aus
bildungsstätte. 

§3· 

Ob$rgangsbestimmung: 
Berufliche Ptaktika, dig vor Inknafttreten d~~nderungsord
oüng begonnen wurden, bleiben unverändert. 
Die Durchführung von Berufspraktika, die vor dem t. Januar 
1995 begonnen wurde, richt!i}t sich nach § 4 deI; Gemeindehel
ferordnungin der bis zum 31. Dezember 1994 geltenden Fas
sung. 

§4 

Diese Äl1derungsordm.ll1Q tritt am 1. Januar 1995 in Kraft. 

Das landeskirchenamt 
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Anlage 2 
(zu §4 Abs. 1 Satz 2) 

§6 

(Nebenabreden) 

~ __ -'-__ --:-____ -,-' den ______ _ 

Der kirchliche Dienst ist:Ourcnden;Auftrag der Verkündigung (Siegel) 

des Evangeliums in Wort undTat bestimmt. Nach ihren Gaben, 
Aufgaben und VerantwOrtlJngsbereichen tragen;die kirchlichen 
Mitarbeitennnen und Mitarbeiterzor Erfüllung dieses Auftrages 
bei. Ihr gesamtes Verhaften im Dienst ondaußerhalb des Dien-
stes muß der Vwantwortung entsprechen, die sie als Mitarbei-
tennnen und Mitarbeiter im Dienst der Kirche übernommen ha
ben.Auf dieser Gmn~eYl{ird folgender Vertraggeschlos-
sen: 

§1 

Herr/Frau , ~borenam • 
Konfession • wird für die Ableistungdes 
berufspraktischenJahresgem. § 4 Abs, 1cjer Gemeindehelfer
ordnungvQnl.an für die Zeit bis zum Ablauf 
des. . ...... '> ~> .. bei der . . . . Kirchen-
gemeinde/ dem Gemeindeverbandldem KirchenkreiS/ dem 
--~---"""';-;:-,'T.-. vorbehaltlich der Genehmigung. durch den 
K'reissynooalvorstat1d·eingesteilt. 

" _ c_ ',' \'-'. 

§2 
(t) Für das Arbeitsverhältnis·gelten 
1. die Ordnung über die . Anwendung. des Bundesangestell

tentarifvel'trages (BAT - Allwendungsordnung - BAT -AO) 
vom 26. Juni 1986 in der jeweils geltenden Fassung, 

2. die sonstigen für die Angestellten im Bereich der f:vangeli
sehen Kirche im Rheinland . beScl1lossenen arbeitsrechtli
chen Bestimmungen, 

. wie sie auf G. . .. Kirqhengesetzes über das Verfahren zyr 
Regelung defÄ erhältrtisse der Mitarbeiter im kirchlichen 
Dienst(Arbeitsrechtsregelungsgesetz -- ARRG) vom 19. Janu
ar 1979 (KABI. S.223) und seinen Änderungen geregelt sind. 

(2) Femergiltfür'das Arbf}itsverhältnis die Ordnung für die Aus
bildung und den Dienst der Gemeindehelferinnen und Gemein
dehelfer in der Evangelischen Kirche· im Rheinland (Gemein
dehelferGrdrlung.v9m 26. Mai 1983(KABI. S~ 1 08) inder jewei
figen Fassung. 

§3 

Die Aufgaben voiii-lerrh/Frau .. .. . . können in 
einer besonderen[)i~nstanweisung festgelegt werden. 

§4 

(1) Herr/Frau wird indie Vergütungs-
gruppe (Anmerkung 2 Abs. 1 zu Berufsgruppe 1.1 
"Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der VerkQndigung, Seel
sorge und Bildung9arbE)it" des Allgemeinen Vergütungsgrup
penplanes zum BAT-KF) eingruppiert. 

(2) Die durchschnittliche r~elmäßige Arbeitszeit (einschließ
lieh. der Vorbereitungszeit) beträgt Stunden 
wöchentliCh. 

§5 
Die Probezeit nach.§ SBAT -KF beträgt ~_---'--'- Monate, 
Sie.endetmitAbtauf des _____ _ 

(Arbeitgeber) 

(Unterschriften) 

(Unterschrift der Mitarbeiterin oder ~ Mitarbeiters) 

Die genannten Vorschriften sind in Qer.Rechlsl;;ammll.lll.9der Evangelischen Kir-
che im Rheinland abgedruCkt. Die Sammlung kann bei _____ -
eingesehen werden. 

Vergütungssätze 
für Mehrarbeit und nebenamtlichen Unterricht 

im Schuldienst, Änderung 

Nr. 35536 Az. 24-1 Düsseldorf, 29. November J994 

Gemäß Runderlaß Z B1/2-24101-256/94 des Kultusministe
riums NRWvom 30. September 1994 LV. mit dem Runderlaß 
vom 22. August 1980 (BASS 21-22Nr. 22) werden die Vergü., 
tungssätze für Mehrarbeit und nebenamtlichen Unterricht im 
Schuldienst wie fotgt erhöht: 

bisheriger Vergütungssatz 
19,02 DM 
24,30 DM 
30,10 DM 
35,75 DM 
41,75DM 

neuer Vergütungssatz 
19,40 DM 
24,79 DM 
30,71 DM 
36,47 DM 
42,59 DM 

Die Erhöhung auf 19,40 DM erfolgte zum 1. Oktober 1994. Die 
übrigen Vergütungssätzewerden zum 1. Januar 1995 erhöht. 

,Das Landeskirchenamt 

Heizkostenbeitrag 
für an dienstliche Sammelheizungen 
angeschlossene Dienstwohnungen 

Nr . .37246.Az.14-15-2-1 Düsseldorf, 2R November 1994 

Der Rnanzrninisterdes Landes Nordrhein-Westfalen hat durch 
Runderlaßvom 25. Oktober 1994 - B 2730-13.1.2-IV A 4 -
gern. § 13 Abs, 1 der Dienstwohnungsverordnung (DWVO) die 
Kostensätze türden Abrechnungszeitraum vom 1. Juli 1993 bis 
30. Juni 1994 wie folgtbekanntgegeben: 
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Energieträger .. DM jeqmWohnfJäche 

Heizöl EL, Abwärme 
Gas 
Fernheizung, feste Brennstoffe, 
schweres Heizöl 

10,82 
12,45 

14,91 

Das Landeskirchenamt 

Schadensregulierung 
bei Kfz.-Unfällen anläßlich 

eines Dieristgat;lges oder einer Dienstreise 

Nr. 35547 Az. 14-12..,2":6-3 Düsseldorf,18. November 1994 

Werden Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter bei Dienstgängen oder 
Dienstfahrten in einen Verkehrsunfall verwickelt, den sie fahr
lässig verursacht haben, muß der Arbeitgeber/Dienstherr den 
Schaden, der der Mitarbeiterin/dem Mitarbeiter durch diesen 
Unfall entsteht, tragen. 

Im einzelnen istwie folgt zu verfahren: 

Schaden am eigenen·Fahrzeug der Mitarbeiterin/des Mit
arbeiters: 
Der Schaden ist ggf. Unter Abzug neu für alt zU erstatten. 
Wir empfehlen - soweit dies nicht bereits geschehen ist - den 
Abschluß einer Dienstreise-Kaskoversicherung. Der Ecclesia
Versicherungsdienst bietet eine Versicherung an, die den 
Rückstufungsbetragabdeckt. 
Der evtl. vereinbarte Selbstbehalt ist vom Arbeitgeber/Dienst
herrn zu tragen. 
Ein Abzug "neu für alt" ist nicht zu erstatten. 

Schaden am gegnerischen Fahrzeug: 
Auf Grund des Urteils des Bundesarbeitsgerichtes vom 30. 
April 1992 und des Urteils des Bundesverwaltungsgerichtes 
vom 27. Januar 1994 ist die Haftung des Arbeitgebers/Dienst
herrn nicht gegeben. 
Bei Zahlung der Wegstfeckenentschädigung in Höhe von z. Zt. 
0,52 DM bzw. 0,47 DM ist das Risiko durch die gezahlte Weg
streckenentschädigung abgegolten. 
Die ErstattUng des Differenzbetrages, die sich durch eine 
Rückstufung in der Haftpflichtversicherung ergibt oder die 
übernahme des Schadens am gegnerischen Fahrzeug durch 
den Arbeitgeber/Dienstherrn ist nicht zulässig. 
Anders ist die Situation bei ehrenamtlichen Mitarbeitern und 
Mitarbeiterinnen ohne dienstlich anerkannte Kraftfahrzeuge, 
die für die Fahrten keine Wegstreckenentschädigung oder nur 
eine Wegstreckenentschädigung in Höhe vonO,38DM erhal
ten. 
Ihnen kann, wenn sie auf einer'dfenstlichen Fahrt einen Scha
den an einem fremden Kraftfahrzeug leicht fahrlässigverursa
chen, der Kraftfahrzeug-Haftpflichtschaden bzw. der durch die 
Haftpflichtrückstufungentstehende Schaden erstattet werden. 

Unsere Verfügung vom 22. April 1992 (KAB!. S. 94)-geändert 
durch die Verfügung vom 13. Mai 1993 (KABI. S. 185)-uOO. die 
Rundverfügung an die Superintendentin und denSuperintent 

denten vom 26. Januar 1994 heben wir hiermit auf. 

Das Landeskirchenarnt 

Satzung 
des Betreuungsvereins 

des Diakonischen Werkes 
im Kirchenkreis Düsseidorf-Mettmann e. V. 

§1 
Nameund Sitz 

Der Verein führt den Namen "Betreuungsverein des Diakoni
schenWerke.s im KirchenkreisDÜ§Seldorf-Mettmann e.V." Er 
hatseinen Sitz in Mettmann undis;t in ci8S Vereinsregister ein
getragen. 

§2 
Zweck und Aufgabe 

(1) Der Verein übernimmt Aufgaben im Bereich von Betreuun
gen Volljähriger und Vormundschaften und Pflegschaften Min
derjähriger nach den Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbu
ches und des Sozialgesetzbuches VIII. 

(2)· Der Verein hatJemer die Aufgabe, sich planmäßig um die 
Gewinnung von ehrenamtlichen Betreuern und BetreUerinnen, 
sowie Beiständen zu bemühen, diese in ihra Aufgabe einzufüh
ren, fortzubilden und zu beraten. 

(3) Zur Durchführung dieser Aufgaben ~chäftigt der Verein in 
ausreichender Zahl fachlich qualifizierte Mitarbeiter und Mitar
beiterinnen. Diese beaufsichtigter, bildet sie weiter und versi
chertsie angemessen gegen SchädeQ, die diese Anderen im 
Rahmen ihrer Tätigkeit zufügen können. Ererrnöglicht ihnen 
einen Erfahrungsaustausch untereinander; 

(4) Der Verein wird damit in praktischer Ausübung christlicher 
Näohstenliebe im Sinne der Diakonie als Wesens-und Le
bensäußerung derevang~lis0hen Kirche tätig. 

. .. .. §3 . ' 
Gemeinnützi~eitlJnd Zugehörigkeit im ~~verband 

(1) Der Verein erfüllt unmittelbar und .. aussohließlich gemein
nützige, mitdtätige und kirchliche Zwecke im Sinne des Ab
schnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" eier Abgabenordnung. 
Der Verein ist selbstlos tä~g und verfolgt nicht in .erster Linie ei
genwirtschaftliChe Zwecke. 

(2) Die Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen 
Zwecke verwendet werden. 

(3) Die Mitglieder als solche erhalten keine Zuwendung aus 
Mitteln des Vereins. Keine Person darf durch Ausgaben, die 
dem Zweck des. Vereins fremd sind oder durch I,Inverhältnis
mäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

(4) Der Verein ist Mitglied des als Spitzenverband der Freien 
Wohlfahrtspflege anerkannten Diakonischen Werkes der 
Evangelischen Kirche im Rheinland und dadurch zugleich dem 
Diakonischen Werkder!;:vangelischen Kirche in Deutschland 
angeschlossen" 

§4 
Mitgliedschaft 

(1) Mitglied desVereins könrnm nur solche natürlichen undjuri
stischen Personen werden, die der Vorstand des Vereins zur 
Mitgliedschaft beruft oder die ihre Aumahme beantragen. Der 
Aufnahmeantrag ist schriftlich an den Vorstand zu richten. Der 
Vorstand entscheidet über die Aufnahme. Natürliche Personen 
sollen mögliohst ihren Wohnsitz im Kirchenkreis Oüsseldorf~ 
Mettmann haben und nach Beruf und Lebensstellung in der La
ge und bereit sein, Zweck und Aufgabe des Vereins (§ 2) zu för
dern. Entsprechendes gilt für juristische Personen. 



Kirchliches Amtsblatt der.Evangeliscnen K.jrchelm Rheinland ~ Nr.·t vom 23. Januar 1995 13 

(2) Der AustritteinesMitgliedes;muß dem Vorstand gegenüber 
schriftlich erklärt werden und wird einen Monat später wirksam, 
Der Ausschluß eineS Mitgliedes ist durch .Beschtuß.des Vor ... 
standes zulässig, wenn' die Voraussetzungen· seiner Mitglied
schaft fortfallen. Die MitgliedSChaft von Mitarbeitern und Mitar
beiterinnen desVereinserlischt mit dem Atl$Scheiden aus dem 
Dienst. Eine Neuautnahmedurch den Vorstahd ist möglich. 

.e. ...... ....' ". §5 ": .... ' . 
Organe und Bekerintnisblndung der Mitarbeiter 

und Mitar'beiterlnnen 
(1rOrgan~'desVet9in$'siHtt der VorStand uhd(fie Mitglieder~ 
versammlung.' 

(2) Mitglieder der ()rgtilHe sowie andere Mitarbeitet und Mitar
beiterinnen inleitenderStetlung müssen in der Regel einem 
evangelischen Bekenntnis, die anderen Mitarbeiter undMitar
beiterinnen sollen einem ~ristfichen.Bekenntn:is angehören. 

§6 
VOrstand 

Vorsitzende ist darüberhinausllur Einberufungder Mitglieder
versammlung verpflichtet, wenn mindestens der fünfte Teil der 
Mitglieder die Einberufung schriftlich. unter AngabedesZwek
kesund der Gründe verlangt Den Vorsitz in der Mitgliederver
sammlung führt der/die Vorsitzende desVorstandes oderseinl 
ihr Stellvertreter bzw~seine/ihre Stellvertreterin. Die Mitglie
derversammlung ist nur beschlußfähig, wenn mindestens 1/3 
der Mitglieder anwesend sind. 
Ober die Beschlüsse der .Mitgiederversammlung sind Nieder-

·schriften anzufertigen und von dem/der Leiter/in der Ver
sammlung und dem/der Protokollführernn zu unterschreiben. 

(2) Die Mitgliederversammlung nimmt den Geschäfts- und 
Kassenbericht entgegen. Sie beschließt über die Entlastung 
desVorstandes.nacll. vomeriger Prüfung entsprechend.§11 
der Satzung und weitere zur Beschlußfassunggestelite Punkte 
der Tagesordnung. 

(3) Die.BeschlOsse der Mitgliederversammlung werden mit ein
facher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefaßt. Satzungs
änderungen bedürfen der 314-Mehrheit der anwesenden Mit-
glieder. ' 

§9 
(1) Der Vorstand besteht aus dem/der Kreissynodalbeauftrag- Mittel des Vereins 
ten für Diakonie als.\lorsitzeflde/n, dem Geschäftsführer/der 
Geschäftsführerin qesPiaKooisch,en WerkeSdelil Kirchenkrei- Die zur Erfüllung des Vereinszweckes erforderlichen Mittel 
ses ~nd drei von der Mitgli!OClerversammt~ngzuwählenden werden, soweit hicht Mittel von dritter Stelle zur Verfügung ste-
Personen,wolJei d~ Gemeinden, in denen der V~relnsqhwer- hen, aus Zuschüssen bestritten, die auf Vorschlag des Kreis-
punktinäßig Aufgaben wahrnimmt,angemessen vertreten sein diakonieausschusses durch Beschlußdef Synode Düsseldorf-
sollen. Der Vorstand wählt aus seiner Mitte den Stellvertreter. Mettmann als Haushaltsrnittelin den Haushalt des Kirchenkrei-
(2) Der Verein wird gern. §~Abs.2 Bürgernc~ Gesetzbuch ses Düsseldorf-Mettmanneingestellt werden. Die Anwei-
(BGB) gerichtlich und außergerichtlich durch den/die Vorsit- .. sungsbefugnis für diese Haushaltsmittelliegt bei dem/der Syn
zende/n bzw. seine/n oderihreIn Stellvertreter/in gemeinsam odalbeauftragfenfürDiakonie; Mitgliedsbeiträge werden nicht 

erhoben. ' 
mit einem weiterenMjtQJ~des Vo~standes vertreten. 

(3)Dem Vorst;ind ,wirdeif) Fachbeirat zugeordnet, in den die § 10 
einzelnen Diakoniserien Werke der' Kirchengemeinden je ei- V~altung der Mündelgelder 
nen Mitarbeiter ents~!1den" der mit Betreuungen beauftragHst. (1) Das Vereinsverrnögenistgesondert von den Mündelgel-
Der Fachbeirat berät den Vorstand inSachfragen. dem zu führen. FOr die ordnungsgemäße Verwendung der 
(4) Ober die Vorstandssitzungen sind Niederschriften anzufer- Mündelgelder ist jeweils der/die bestellte Betreuer/Betreuerin 
tigen. bzw. der/die beauftragte Betreuer/Betreuerin verantwortlich. 

§7 
Aufgaben des Vorstandes 

(1) Der Vorstand beauftragt 'Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 
mit der Führung von Betreuungen, in denen der Verein gern. 
§ 1900 BGBzumBetreuerbestelit ist. Er überträgt die Führung 
der Vormundschaften, ·Pflegschaften.und Beistandschaften 
Minderjähriger geeigneten Mitgliadern; Diese sind,gegenüber 
dem VorstancifeGhenscha~pffichtig. 

(2) Der Vorständ empfiehltdemVormundschaftsgericht geeig
nete Mitarbeiter und" Mitarbeiterinnen, . die hauptamtlich ' als 
Vereinsbetreuer/innen gern. § 1897 Abs.2 BGB tätig werden. 
Entsprechendes gilt für Personen; die geeignetsind,ehren
amtlich Betreuungen;i!:u füllren. 

(3) Der Vorstand bittet das Gericht um Entlassung desVereins
betreuers/der Vereinsbetreuerin aus der Betreuung, wenn das 
Dienstverhältnis endet. 

(4) DerVorstand ist fürdie Verwältung des Vereinsvermögens 
verantwortlich. 

§8 
Mitgliederversammlull9 

(1) Die Mitgliederversammlung wird von dem/der Vorsitzenden 
schriftlich mit Angabe eier Tagesordnung einberufen. Eine or
dentliche Mitgliederversammlung findet in der Regel in den er
sten fünf Monaten eines jeden Kalenderjahres statt: Der/die 

(2) Die Mündelgelder werden kassenmäßig verwaltet von der 
Geschäftsstelle des Diakonischen Werkes des Kirchenkreises, 
gegebenenfalls von den Dienststellen der Diakonischen Werke 
der Kirchengemeinden, sqweit es die BetreUten aus ihrem Be-
2\irk betrifft. Maßgebend sind die Vorschriftenid~ Verwaltungs
ordnung der Evangelischen Kirche im Rhein1iiJld. 

§t1 
Kassenprüfung 

Die Kassenprufungder Vereinskasse und der Mündelkonten 
wird durch den/die Synodalrechner/ln des Kirchenkreises 
Düsseldorf-Mettmann·vorgenommen. 

§ 12 
Satzu~derungenund Auflösung 

(1) SatzungsänderU/lgen, die den Zweck des Vereins oder die 
Zuständigkeit seiner Organe oder die Bestimmung aber die Zu
ordnung zur Kirche verändern, sowie aeschlüsse über die Auf
lösung desVerems, bedürfen der Zustimmung des Diakon/
schen Werkes' der Evangelischen Kirche im Rheinland. Sie 
sind dem Kreissynodalvorstand über den Kreissynodalreclr
nungsausschuß sowie den Kreisdiakonieausschußanzuzei
gen. 

(2) Bei Auflösung und Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall 
seines bisherigen ZweckeS fäHt sein Vermögen an das Diako-
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nische Werk de~ KirchenkreisesDOsseldorf-Mettmann, das es 
ausschließlich und unmittelbar rurgemeinnützige, mildtätige 
Zwecke im Sinne der Abgabenordnung zu verwenden hat. 

Mettmann, den 16.Jurn1993 

(Siegel) 
Nr.37491 

DerVorsitzende: 

ChriStoph Engels, Pfarrer 
Synodalbeauftragter für Diakonie 

Genehmigt. 

PüssaJdorf, den 20. Dezember 1994 

Evangelische Kirche im Rl1einland 
landeskirchenamt 

Satzung 
für das Verwaltungsamt 

der Evangelischen Kirchengemeinden 
Bergisch Gladbach,Delling, Lindlar und 

Altenberg 

Die. Presbyteriell· der Evangelischen. Kirchengemeinden BEIr~ 
gisch· Gladbacl1, Delling, Undlar und Altenberg haben auf 
Grund von § 3 des Kirehengesetzes betreffend die Zusammen
arbeit benachbarter Kirchengemeinden und Kirchenkreise in 
gemeinsamen Angelegenharten (Verbandsgesetz) vom 18. 
Januar 1963 (KABtS. 71) beschlossen, ein gemeinsames 
Verwaltungsamt einzurichten,das die Verwaltungsaufgaben 
dieser kirchlichen Körperschaften wahrnimmt. 

Für das Verwaltungsamtgilt folgende Satzung: 

§1 
Name~ndSitz des Verwaltungsamtes 

(1}Träger desVerwaltungsamtes sind die vorstehendaufge
führten Kirchengemeinden. 

(2) Das Verwaltungsamt führt die Bezeichnung "Verwaltungs
amt der Evangelischen Kirchengemeinden Bergisch Glad
bach, Delling, Undlar und Altenberg" . 

(3) Das Verwaltungsamt hat seinenSitz in Bergisch Gladbach. 

§2 
Verwaltungskosten- und vermögen 

(1) Die Kosten des Verwaltungsamtes werden in einen nach 
den Bestimmungen der .. Verwaltungsordnungvom Verwal
tung~auSSClJuß festzustellenden Haushaltsplan aufgenom
men. 

(2) Soweit die eigenen Einnahmen. des Verwaltungsamtes 
. nicht ausreichen; werden die Kosten aUf die beteiligten Kir
chengemeinden entsprechend ihrer Gemeindegliederzahl und 
Pfarrstellenzahl umgelegt und aUf volle Prozent aufgerundet 
bzw,· abgerundet 

(3) Die Gegenstände, die die beteiligten Kirchengemeinden in 
das Verwaltungsamt einbringen oder rur das Amt beschafft 
werden, werden gemeinsameS Eigentum der beteiligten Kir-

chengemei!lden. Im . Falle einer AuseInandersetzung Ober das 
gemeinschaftliche Vermögen werden bei Aufteilungdie einge
brachten Gegenstände den Kirchengemeinden zuruckgege
ben,·während für.die gemeinsam angeschafften Gegenstände 
der Hundertsatz angewendet wird, der zum leitpunktder Aus
einandersetzungnaeh §.2 Abs. 2. dieser Satzung für die Ko
stenverteilunggültig ist 

§3 
l.eitungund Vertretung des Verwalt~ngsam~es 

(1) Leitung, Verwaltung. tmdrechtl~he Vertretung des Verwal
tungsarntesobliegenQenPresbyterien

o 
del; bete!ligten Kirchen

gemeinden. 

(2) Oie Rechtj3 I,Ind Pflichten der Kirchengemeinden rur ihren 
eigeflen, vom Verwaltungsamt wahrzunehmenden Geschäfts
kreis werden durch diese Satzung nicht berührt. 

(3) Dritten gegenüber $inddie beteiligten Kirchengemeinden in 
allen Angelegenheitendes Verwaltungsamtes Gesamtgläubi
ger oder Gesamtschuldner. Im Innenverhältnis werden sie im 
Zweifel berechtigt oder· verpflichtet nach dem Schlüssel nach 
§ 2 Abs. 2 dieser Satzung. 

(4) Alle für den Rechtsverkehr beqeutsarnenUrkunden, die die 
Presbyterien in Angelegenheiten de~Vj3rwsltungsamtes aus
stellen, .. müssef1 .. unter Anführung. <;Ies betreffenden Beschlus
ses des VeriNaltungsausschusses vondern Vorsitzenden und 
zwei weitere!,! Mitgliedern des Verwaltungsausschusses unter
schrieben werden und mit dem Siegel der Kirchengemeinde 
des Vorsitzenden versehen sein. Hierdurch wird Dritten gegen
über die· Gesetzmäßigkeit derBeschlußfassung festgestellt. 

§4 
VenMaltungSaUS$Chuß 

(1) Zur gemSinsamen Beratung und ~hlußfassung der in 
§ 5 Qieser Satzung aUfgeführten Angel~heiten.des Ve~al
tungsamtes bilden die Presbyterien der beteiligten Kirchenge
meinden gemäß §·3 Äbs. 1 Buchstabe b des Verbandsgeset
zes einen Verwaltungsausschuß. 

(2) Jedes beteiligte Presbyterium entsendet· den jeweiligen 
. Vorsitzenden und für die Dauer einer Wahlperiode zwei weitere 
Mitglieder in den Verwaltungsausschuß. FOrdie drei Abgeord
neten ist je ein Stellvertreter zu benennen. 

(3) Der Vprsitz in. dem Verwaltungsausschuß wechselt unter 
den von denl?resbyterienentsandten Mitgliedern von Jahr zu 
Jahr. Der Vorsitzende und sein Stellvertreter werden von dem 
Verwaltungsausschuß aus der Mitte der Mitglieder gewählt. 

(4) Per VerwaltungsausschulHrittnachBedarf;zosamrnen, er 
muß zusammentreten, weonein Presbyterium der beteiligten 
KirchengemeindeO,es wünscht 

(5) FOr die Verhandlungen und die Beschlußfassungen des 
Verwaltungsausschusses gelten die Vorschriften der Kirchen
ordnung über das Verfahren in den Presbyterien(Art. 116 Abs. 
2 und 3 bis 124 KO) sinngemäß. 

(6) Der Leiter des Vervvsltungsamtes nimmt an den Sitzungen 
beratend teil. 

§5 
Aufgaben des VetWaltungsausschusses 

(1) Der Verwaltungsausschuß beschließt mit verbindlicher Wir
kung in allen das Verwaltungsamt betreffenden Angelegenhei
ten,insbesondere Ober 
1. Personalangelegenheiten einschließlich Berufung der Be

amten und Regelung des Dienstverhältnisses der Ange
steHten; 
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2 .. Feststellung des Haushaltsplanes sowie Abnahme der Jah
resrechnung für das Verwaltungsamt und Festsetzung der 
Anteile gemäß §.2 Abs.2 dieser Satzung; 

. 3. FesHegung des Aufgabenkreises des Verwaltungsamtes 
und seiner Ordnung und Leitung auf Grllnd einet Verwal
tungsanweisung (§ 10 VO, Muster 3); 

4. Aufsichtsführung über das Verwaltungsamt. 

(2) Oie Aufstellung eines Steltenplanes und seine Änderungen 
werden vomVerwaltl,lflgsausschuß besci1lossen und bedürfen 
der Zustimmung der beteiligten Presbyterien. 

§6 
Geschäftsführung des Verwaltungsamtes 

(1 ) Für die Geschäftsführung des Verwaltungsamtes gelten die 
Bestimmungen der Verwaltungsordnung. 

(2) Oie dem Verwaitungsamt übertragenen Verwaltungsge
schäfte sind für jede Kirchengemeinde gesondert zu bearbei
ten. Oie Führung einer gemeinsamen Kasse, für die jedoch ei
ne Aufteilung nach den einzelnen gemeindlichen Kassen ein
schließlich der Verwahrgelder und Vorschüsse erforderlich ist, 
bleibt davon unberührt. 

§7 
Mitarbeiter des Verwaltungsamtes 

(1) Alle für das Verwaltungsamtzu errichtenden Beamten- und 
AngestelltensteIlen werden auf die Trägerkörperschaften (§ 1) 
in Gemeinschaft übertntQen. 

(2) Oie bisherigen Mitarbeiter im Verwaltongsdienst der betei
ligten Trägerkörper$Chaften werden - soweit sie zustimmen -
in das Verwaltungsamt übemommen. Ihre Anstellungsvertlält
nisse können nach § 5 (1) neu geregelt werden. 

§8 
Anschluß und Kündigung 

(1) Über den Anschlt1ß weiterer kirchlicher Körperschaften 
oder Einrichtl,jngen beschließt der Verwaltungsausschilß mit 
Zustimmung der beteiligten Presbyterien. 

(2) Das Ausscheiden einer kirchlichen Körperschaft oder Ein
richtung aus dem Verwaltungsverbund des Verwaltungsamtes 
ist nur mit einer Kündigungsfrist von 18 Monaten zum Ende ei
nes Kalenderjahres,er,stmalig zum 31. Dezember 1999, mög-
lich. . 

§9 
SchlußDestimmungen 

(1) Diese Satzung tritt nach Geoehmigung durch das landes
kirchenamt mit Wirkung vom 1. Januar 1995 in Kraft. Sie kann 
nur durch übereinstimmende Beschlüsse der leitungsorgane 
der beteiligten kirchlichen Körperschaften aufgehoben oder 
geändert werden. Änderung unciAufhebung der Genehmigung 
durch das landeskirchenamt . . 

(2) Die Satzung wird im Kirchlichen Amtsblatt veröffentlicht. 
Das gleiche gilt für Änderung und Aufhebung dieser Satzung. 

(3) Im übrigen gelten die BestimmungeoQfi!f Kirchenordnung, 
der Verwaltungsordnung und d~s Verbandsgesetzes. 

Bergisch Gladbach, den 1'8; Oktober 1994 

Das Presbyterium der 
Evangelischen Kirchengemeinde Bergisch Gladbach 

(Siegel) gez: Unterschriften 

(Siegel) 

(Siegel) 

(Siegel) 

Das Presbyterium der 
Evangelischen Kirchengemeinde Delling 

gez. Unterschriften 

Das Presbyterium der 
Evangelischen KirchengemeindelindlaI'c >. 

gez. Unterschriften 

Das Presbyterium der 
Evangelischen KirchEmgemeinde Altenberg 

gez. Un~erschriften 

Genehmigt 

(Siegel) 
Nr; 37556 

Düsseldorf, den 16. Dezember 1994 

Evangelische Kirche im Rheinland 

Das landeskirchenamt 

Satzung 
für eine Diakoniestation (Sozialstation) 
der Evangelischen Kirchengemeinden 

Wermelskirchen, Dhünn, Hilgen-Neuenhaus 
und D~bringhausen 

Auf der Grundlage des§ 3 des.Kirchengesetzes betr. die Zu
sammenarbeit benachbarter Kirchengemeinden und Kirchen
kreise in gemeinsamen Angelegenheiten (Verbandsgesetz) 
vom 18. Januar 1963 (KABI. S. 71) erlassen die 

Ev. Kirchengemeinde Wermelskirchen 
Ev. Kirchengemeinde Dhünn 
Ev. Kirchengemeinde Hilgen-Neuenhaus 
Ev. Kirchengemeinde Dabringhausen 

folgende gemeinsame Satzung für eine Diakoniestation (So
zialstation) 

§1 
Allgemeines 

Die genannten Kirchengemeinden bilden miteiOl;lnder einen 
Trägerverbund zum Betrieb einer Diakoniestation mit dem Na
men 
"Diakoniestation der Evangelischen Kirchengemeinden in 
Wermelskirchen" . 

Die Diakoniestation hat ihren Sitz in 42929 Wermelskirchen, 
Berliner Straße 1 . 

Die Arbeit der Diakoniestation und die ZU$ammenarbeit inner
halb dieses Trägerverbundes richten sich nach den Bestim
mungen dieser Satzung. 

§2 
Aufgaben 

1. Die Diakoni.estation ist eine Einrichtung, die in Erfüllung des 
kirchlich-diakonischen Auftrages Gemeindeglieder der ge
nannten Kirchengemeinden und andere Einwohner mit am
bulanten pflegerischen DiensHeiistungen versorgt und seel
sorgerisch betreut. Ihre Hauptaufgabe umfaßt das Angebot 
an Diensten der ambulanten Kranken-, Alten- und Fami
lienpflege. Dazu gehört auch die Schulung und Beratung 
ehrenamtlicher Helfer sowie der Nachbarschaftshilfe. 
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2. Die Diakoniestation betreibt eine Tagespflegestation zur 
teilstationären Versorgung der Gemeindeglieder und ande
rer Einwohner, Wlabhängig"on c;jer Konfessionszugehörig-
keit. .. . 

3. Si~~n a\.jlktrde,mRatsuchenc;je in sozialen Fragen darüber 
unterrichten, welche Stellen für die Gewährung weiterer 
Auskünfte und Hilfen in sozialen Bereichen zuständig sind. 

4. Die Diakoniestation ist in Arbeit und Aufbau ausgerichtet an 
dem FördenJngserl~ de~ .Ministers für Arbeit, Gesundheit 
und Soziales des Lande$Nordrhein-Westfaien. 

§3 
Gemeinnützigkeit und Zugehörigkeit zum Spitzenverband 

1. Durch Wahmenmungder in§ 2 genannten Aufgaben erfüllt 
. die Diakoniestation ausschließlich und unmitteli:)ar gemein
nützige mildtätige und kirchliche Zwecke im Sinne des Ab
schnittes "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenord
nung. 

2. Die Diakoniestation ist selbstlos tätig und verfolgt nicht ei
genwirtschaftliche Zwecke. 

3. Die Mittel der Station dürfen nur für satzungsmäßige Zwek
ke verwendet werden. Niemand darf durch Ausgaben, die 
dem Zweck der Diakoniestation fremd sind oder durch un
veli1ä1tnismäßighohe Vergütungen begünstigt werden. 

4. Bei Auflösung. der Piako~statiQn .fallen das verbleibende 
. Vermögeh •. wie .verbleibende SchUlden. nach ·dem letzten 
KostenbeteiUgungsSChlüssef an die Beteiligten. 

5. Die Diakoniestationist Mitglied des als Spitzenverband der 
Freien Wohlfahrtspflege anerkannten· Diakonischen Wer
kes der Evangelischen Kirche im Rheinland und damit zu
gleich dem Di~onjschen Werk der Evangelischen Kirche in 
Deutschland angeschlossen; 

§4 
Gemeinsame Versammlung 

1. Als oberstes Organ der Dil\lkoniestation wird eine Gemein
same Versammlung zur verbindlichen Beschlußfassung 
der beteiligten Presbyterien gebildet:Diese besteht aus sie
ben Personen, von denen aus den beteiligten Presbyterien 
entsandt werden: 
4 aus dem Presbyterium Wermelskirchen 
1 aus dem presbyterium Dhünn 
1ausQem Preßbyterium Hilgen-Neuenhaus 
1 aus dem Presbyterium Dabringhausen 
Weitere Gemeinden und ~örperschaften, mit denen ein Ge
stellungsvertrag besteht, erhalten je 1 Sitz mit beratender 
Stimme. 

2. Die Gemeinsame Versammlung regelt alle Angelegenhei
ten der Diakoniestation, soweit die Satzung nichts anderes 
bestimmt. . 

Zu denAufgaben der GemeinsamenVersammmlunggehö
ren insbesondere: 
a) Feststellung des Haushalts- und Stellenplanes für die 

Dilakoniestation 
1:» Abnahme der Jahresrechnung 
cl .Berufung und Abberufung der Leiterin I des Leiters der 

Diakor;liestation 
d) Anste.llung und Entla~ung von Mitarbeitern. in Beneh

menmit dem jeweiligen Presbyt~iUfTl (Wirkungskreis 
des Mitarbeiters) 

e)Ersteilung von Arbeitsverträgen und. Dienstanweisun
gen für die Mitarbeiter 

f)VereinbarungundFestsetzungvon Entgeltenfür 
Dienstleistungen für die Mitarbeiter 

g) Aufstellung einer GeschäftsordnUng 
h) AbschlußvonVerträgen mitKirchengemeindenund an,.. 

deren An$tellungsträ~m über die Gestellung von 
Dienstkräften 

i) Abschluß von Kooperationsverträgen 

3. Für die Einladung, Verhandlung und BeschlUßfassung der 
Gemeinsamen Versammlung gelten die Bestimmungen der 
Kirchenordnung über die Beschlußfassung der Presbyte
rien sinngemäß. 

4. Die Gemeinsame Versammlung wählt aus ihrer Mitte einen 
Vorsitzenden und einen stellvertretenden Vorsitzenden für 
die Dauer von zwei Jahren. Der Vorsitzende und sein Stell
vertreter sollen verschiedenen Gemeinden angehören . 
Über die Sitzungen der Gemeinsamen Versammlung sind 
Niederschriften anzufertigen. Die Verwaltungskraftführt 
das Protokoll und niml11Hmden Sitzungen mit beratender 
Stimme teil. 

§5 
Geschäftsführender Ausschuß 

1. Zur Ausführung der von der Gemeinsamen Ve~ammlung 
gefaßten Beschlüsse, Führung der laufenden Geschäfte 
und zur rechtlichen Vertretung der Oiakoniestiation wird ein 

. ; Gesch~ftsführender AusscOuß gebildet. 

2. Mitglieder des AusschusSes sind: der Vorsitzende,der 
stellvertretende Vorsitzende, sewiezwei weitere aus der 
Gemeinsamen Ve~ammlung .. zu. wählende Personen, die 
den beiden noch nicht vertretenen G~Qinden angehören. 
Mit beratender Stimme gehört dem Geschäftsführenden 
NJsscHuß.außerdem die Leiterin I der Leiter der Diakonie
station an. 
Der Vorsitzende der Gemeinsamen Versammlung soll nach 
Möglichkeit den Vorsitz bei den Beratl;'ngen führen. 

3. Zur rechtsverbindlichen Vertretung ist der Vorsitzende ge
meinsam mit zwei weiteren Mitgliedern des Geschäftsfüh
renden Ausschusses berechtigt. Urkunden··· uber die 
Rechtsgeschäfte sind mildem Siegel der vom Vorsitzenden 
vertretenen Kirchengemeinde zu versehen;·lmoübrigen gUt 
§ 3 Absatz 3Verbandsgesetz. 

4. Fachkundige Persönlichkeiten. (z .• B. Arzt, Sozialarbeiter) 
können afs Gäste zu den Befatungen·hinzugezdgen·wer
den. 

§6 
Mitarbeitet 

1. Die Mitarbeiter werden in gemeinsamer Anstellungsträger
schaft der beteiligten Pfesbyteriendurch die Gemeinsame 
Versammlungoangesfellt. Sie behalten den Schwerkpunkt 
der Arbeitin ihren Gemeinden. 

2. Die DienStaufsicht über alle Mitarbeiter der Diakoniestation 
wird vom Vorsitzenden des Geschäftsführenden Ausschus
ses wahrgenommen. 

§7 
I.;eltung der DiakonieStation 

1. Die fachliche Leitung der Diakoniestation wird einer geeig
neten Pflegekraft übertragen, die über Erfahrungen in der 
ambulanten Betreuung after und kranker Menschen verfügt. 

2. Sie ist zuständig für den Einsatz des Personals und den ge
ordneten Arbeitsablauf in der Station. 1nsbesondere stellt 
sie den Dienst- und Einsatzplan auf, regelt den Sonntags
undNachtdienst sowie Vertretung bei Urlaub und Krank-
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heit. Ihr obliegtqie{~äBige Abh"ltun~ vonOienstbe
sprechungenmit~n,Mitarbettem. Femerc~ sie für die 
Abhaltung von Kursen in der häusljchen Krankenpflege. Sie 
unterhält die notwendigen. Kontakte zu Krankenhäusern, 
Alteneinrichtungen, Ärzten, Krankenkassen. Behörden und 
sol'lStigen Stellen, die mitder DiakoniestatiQnzusammenar
betten, 

§8 .. 
Kosten,·Hausha~ 

1. Für die Diakoniestation ist ein Haushaltsplan aufzustellen, 
der nacij Maßgabe desliaushalt§gtiederungsplanes die 
Einnahmen und' Aosgabef). der Station~rfaßt Für das 
~ushalts-, Kassen- und Rechnungswesen sind .die Be
stimmungen der Verwaltungsordnung zu beachten. Der 
Vorsitzende der Gemeinsamen Versammlung übtdas An
weisungsrechfaus. DerHaushalt der Diakoniestation wird 
von einem von der.Gemeinsamen Versammlung zu beru
fenden Kassenführer verwaltet. 

2. Oie kosten derOiakonieStation werden finanziert durch 
a) Vergütungen v()n Dienstleistpngen, durch Versiche

rungsträger (Krankenkassen, Trä,ger der Rentenversi
cherpng .etc.) soWie durch Träger per Sozialhilfe und 
durch Selbszahler, ' . 

b) Zuschüsse des LaMes, 
c) Z~chüsse vonkommunalenKö~~rschaften, 
d) Vertragliche Leistungen der Stadt Wermelskirchen, 
e) Spenden und andere freiwillige Beiträge sowie 
,1) Eigenmittel in Form von Haushaltszuschüssen berech," 

net und umgelegtim Verhältnis der zahl der Gemeinde
glieder der genannten Kirchengemeinden am 1. Januar 
des Vorjahres. 

§9 
Dauer des Trägerverbundes 

DerTrägerverbund wird auf unbestimmte Zeit abgeschlossen. 
Die Auflösung bedarf der Zustimmung aller beteiligten Kirchen
gemeinden. 

Jede Kirchengemeinde kann den Trägerverbtind mit einer Frist 
von einem Jahr zum Jahresende schriftlich kündigen. 

Änderungen dieser .S~ung bedürfen, der beschlußmäßigen 
Zustimmung aller ~ngeschlossenen Kirchengemeinden sowie 
der kirchenaufsicl1tlichen Genehmigung. Die Änderungen sind 
im Kirchlichen Amt$bfatt 4~veröffentlichen. 

§10 

Diese Satzung tritt nach BesChlußfassung durch die beteiligten 
Presbyterien und nach Genehmigung durch die Kirchenleitung 
nach Veröffentlichung im Kirchlichen Amtsblatt in Kraft. 

Wermelskirchen, den 19. A~ust 1994 

Das Presbyterium der 
Evangelischen Kirchengemeinde WermeiskirChen 

(Siegel) gez. Unterschriften 

Das Presbyterium der 
Evangelischen Kirchengemeinde Hilgen-Neuenhaus 

(Siegel) gez. Unterschriften 

Das Presbyteriumder 
Evangelischen Kirchengemeinde [)abringhc,iUsen 

(Siegel) gez. Unterschriften 

(Siegel) 

(Siegel) 
Nr.33752 11 

Das Presbyterium der 
Evangelischen Kirchengemeinde Phllnn 

gez. Unterschriften 

Genellmigt 

Düsseldorf, den 13. Dezember 1994 

Evangelische Kirche,im Rheinland 
Das Landeskirchenamt 

Gemeinsame 'Satzung 
für die Evangelischen Kirchenkreise 
An Sieg und Rhein, Bad Godesberg 

und Bonn· 

gemäß § 3 des Kir~hengesetzes betreffend die Zusammenar
beit benachbarter Kirchengemeinden und Kirchenkreise in ge
meinsamenAngelegenheiten (Verbandsgesetz) vom 18. Ja
nuar 1963 (KABt S. 71) aus Anlaß der Bestellung eines Ge
schäftsführenden Ausschusses. 

§1 

(1) Die Kreissynodalvorstände der drei Kirchenkreise und der 
von ihnen bestellte Geschäftsführende Ausschuß treten zur 
Wahrnehmung der Aufgaben im Zusammenhang mit den fol
genden gemeinsam geführten Amtern. Einrichtungen und 
Diensten zusammen: 
a) dieKirChensteuerverteilungsstelle, 
b} die Dienststelle der/des Kreissyliodalrechnerin/s, 
c) die Ehe- und Erziehungsberatungsstelle in Bann, 
d) die FachberatUngBStelle für Tageseinrichtungen für Kinder, 
e) das Amt der/des SChulreferentin/en, 
f), das Amt der/des Bezirksbeauftragten an den berufsbilden-

den Schulen, 
g) die AUfgabe der Gehörlosenseelsorge, 

h) das Amt der/des Medienbeauftragten. 
Die übernahme weiterer gemeinsamer Aufgaben ist mögliCh. 
Sie bedarf derübereinsUmmenden Beschlußfassung aller drei 
Kreissynoden und entsprechender Satzungsänderung. 

(2) ZurWahrnehmung der unter Abs.1 aufgeführten gemein
samen Aufgaoonschließen die Kirchenkreise An Sieg und 
Rhein, Bad Godesberg und Bonn einen Vertrag mit dem Evan
gelischen Verwaltungsamt in Bonn, mit dem die in Wahmeh~ 
mung der gemeinsamen Aufgaben anfallenden Vetwaltungs
tätigkeiten dem Evangelischen Verwaltungsamt Bonn als Auf
tragsangelegenheit übertragen \IV~~den. 
In diesem Vertrag werden außerdem sowohl die Vergütung als 
auch die Kündigung der übertragenen Aufgaben geregelt. 
Entsprechendes gilt für den Fall der übernahme weiterer Auf
gaben. 

(3) Die von den drei Kirchenkreisen auf Grund von Abs. 1 ge
meinsam geführten Aufgaben werden von ihnen nach Maßga
be des derzeitigen KirChensteuer-Verteilungsschlüssels. und 
zwar vom Kirchenkreis An Sieg und Rhein zu 43,547 %, vom 
Kircherikreis Bad Godesberg zu 27,502 % und vom Kirchen-
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kreis Bonn zu 28,951%mitfinanziert Im Falle einer Neufest., 
setzung des· Kirchensteuer-Verteilungsschlüssels ·werden die 
Kostenanteile entsprechend angepaßt. 
Die Verwaltungstätigkeiten nach Abs.2 werdeh von den drei 
Kirchenkreisen im Rahmen. des festgestellten Haushaltspla
nes in der vertraglich vereinbarten Höhe nach den Anteilen ge~ 
mäß Absatz 3 Unterabsatz1 vergütet 

(4) Die gemeinsame WaJ;rnehmung der Aufgaben im·Zusam
menhangmit . den nach· dieser Satzung geführten Ämtern, 
Diensten und Einrichtungen wird unbefristetvereinbart. Diese 
Vereinbarung kann nur insgesamt von jedem Kirchenkreis und 
mit achtzehnmonatiger Frist zum Schluß eines Kalenderjahres 
(frühestens zum Ablaufvol'l.zwei Jahren) gekündigt werden. 

§2 

(1) Die Vereinigten Kreissynodalvorstände wählen aus ihrer 
Mitte mit Stimmenmehrheit die/den Vorsitzende/n und seine/n 
Stellvertreterlin auf die Dauervon zwei Jaj;lf:en. Zum/zur Vor
sitzenden fl'}uß einte SUAArintendent/inoderein/e. andere/r 
Pfarrer/in aus den Vereinigten KSV.gewähltvverden. 
Die/Der Vorsitzende und sein/e Stellvertreter/in dürfen nicht 
demselben Kreissynodalvorstand angehören. 
Bis zur Wahl der/des Vorsitzenden führt die/<1erdienstälteste 
Superintendent/in den Vorsitz:' 

(2) Die Wiederwahl der/des VorsitzendE3nund seinerls $~II-
vertr~terin/s ist zulässig. '.. . , ... 

§3 

(1) Die/Der Vorsitzende lädt die Vereinigten Kreissynodalvor
stände nach Bedarf,mindestens jedoch einmal jährlich, zu ge
meinsamen Sitzungen ein. 

(2) Die/Der Vorsitzende muß zu einer Sitzung einladen,weOl'l 
eio Kreissynodalvorstand dies schriftlich unter Angabe der 
Verhandlungsgegenstände beantragt. 

(3) Die Einladung zu gemeinsamen Sitzungen geschieht 
schriftlich unter Angabe der Tagesordnung. Zwischen Einla
dung und Sitzung soll eine Frist von zwei WOChen liegen. 

(4) Für die Verhandlungen uild Beschlußfassungender Verei
nigten KSV gelten die Vorschriften der Kirchenordnung über 
das Verfahren in den Kreissynodalvorständen sinngemäß. 

(5) DielDer Vorsitzende und jeder der drei Kreissynodalvor
stände können eine. schriftliche Abstimmunga~ßerhaib einer 
Sitzung über bestimmte,im einz~neng~naLJbßzeichneteund 
begründete Angelegenheiten vorschlagen. Erhebt einer der 
Kreis~ynodatvorstände Widerspruch, sOi$idie Angelegenheit 
in dem üblichen Verfahren zu erledigen. . 
Ein Beschluß kann frühestens zwei Wochen nach Eingang der 
Vorlage bei aUen Beteifigten zustandekommen. 

(6) Die/Der Vorsitzende ruhrt den Schriftwechsel und ist für die 
Ausführung.der gefaBten Beschlüsse verantwortlich. 

§4 

Den Vereinigten Kreissyn04alvorständel1' obliegt: 
1. dieBeschlußfassung in Fragenvon grundsätzliCher Bedeu

tung, . 

2. die Feststellung des vom Geschäftsführenden Ausschuß 
aufgestellten Haushalts- und Stellenplanes der gemeinsa:
men Einrichtungen sowie die Feststellung der Jahresrech
nung, 

3. die Genehmigung der vom Geschäftsführenden Ausschuß 
beschlossenen über- und außerplanmäßigen Allsgaben 
und . 

4. die·· Genehr1igung von Personale!1iscMidungen des· Ge
. sehäftsführendenAusschUssesab'l3eso!dungsgruppe A 9 
·bzw. Vergütungsgruppe V b BAT-KF. 

§5 

(1).·Die Vereinigten Kreissynodalvorstände berufen.8us ihrer 
Mitte für dieDauervon zwei Jahren einen Geschäftsführenden 
Ausschuß. Jeder Kreissynodalvorstand wird durch zwei Mit
glieder vertreten. Jedes Mitglied hat eine/n Stellvertreter/in. 
Die Zahl derPfarrer/PfarT'erinnen darf im Ausschuß nicht über'
wiegen. 

(2} Die/Der Vorsitze!'ldederVereinigten K$V isfVorsitzende/r 
des Geschäftsführenden Ausschusses. Er/Sie wird von sei
nem/ihrer Stellvertreterlin vertreten. Di6Amtspenode beträgt 
zwei Jahre. 

(3) Dem Geschäftsführenden Ausschuß obliegt die rechtliche 
Vertretung der Vereinigten KreissynodafvOrstände,il1sbeson
dere inden Aufgaben des § 1 Abs. 1. 

(4) Des weiteren werden ihm folgende Aufgaben und·Kompe-
tenzen übertragen: . . 

a) die Prüfung undErledigung der Anträge an die Vereinigten 
KSV. Soweit diese nicht in selO?Beschlußkompetenz fal
len, bereiteter die Beratungen der Vereingten KSV vor und 
macht Beschlußempfehlungen, 

b) die Aufstellung d~st1aushaltsplanes der gemeinsamen 
Einrichtungen und die Vorbereitung zur Feststellung der 
Jahresrechftutig, 

c) die Aufstellung deS Stellenplanes; Bei Errichtungvon Stei
len die Vorbereitung der Beschlußfassung in den Kreissyn
oden, 

d) .die Beschlußfassung zu den über- und außerplanmäßigen 
Ausgaben, 

e)die Personalentscheidungen im Rahmen des SteIlenpla
nes, §4 Abs. 4 ist zu beachten. 

§6 

(1) Der Geschäftsführende Ausschuß wird von dem/der Vorsit
zenden bei Bedarf, mindestens jedoch zweimal jährlich einbe
rufen. Er muß einberufen werden, wenneinKreissynodalvor~ 
stand oder drei Mitglieder des Geschäftsführenden Ausschus
ses es \\Iünschen. Die Einladung geschieht schriftlich unter An
gabe der Tagesordnung. Zwischen Einladung und Sitzung soll 
eine Frist von zwei Wochen liegen. Für seine Verhandlungen 
und seine Beschlußfassungengeiten die Vorschriften der Kir
chenordnung fürdas Verfahren in den Kreissynodalvorständen 
sinngemäß. 

(2) Alle für den Rechtsverkehr bedeutsamen Urkunden, die der 
Geschäftsführende Ausschuß im Rahmen seiner Beauftra
gungaLJsstellt, müssen unter Anführung des~treffenden Be
schlusses von dem Vorsitzenden und zwei weiteren Mitglie
dern des Ausschusses unterschrieben werden und mit dem 
Siegel des Kirchenkreises des Vorsitzenden versehen sein. 

(3) § 3 Abs. 5 gilt für den Geschäftsführenden Ausschuß ent
sprechend. 

(4) Die/DerVorsitzende fiihrtdie Dienstaufsicht über alle Mitar
beiter/innen der Vereinigten KSV, erteilt die Kassenanordnun,:, 
gen und ist verantwortlich für die laufenden Geschäfte. 

§7 

Ober die Ergebnisseder Verhandlungen der Vereinigten Kreis
synodalvorstände und des Geschäftsführenden Ausschusses 
sind Niederschriften anzufertigen. Sie sind von dem/der Vorsit
zendenund eiliemMitglied zu··ul1terzeichnen und den Mitglie
dern zuzuleiten. 
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Die Niederschrift gilt als genehmigt, .wenn nicht innerhalb von 
zwei Wochen nach Eingang scOriftlicheAbt;inderungsvorschlä
ge bei dem/der Vorsitzenden eingegangen sind. 

Die Abschriften der genehmigten Protokolle des Geschäftsfüh
renden Ausschusses werden von dem/der Vorsitzenden den 
Mitgliedern der Vereinigten Kreissynodafvorständeübermittelt 

§8 
{'i' 

Diese Satzung tritt nach··Genehrnigung durch das Landeskir
chenamt mit Wirkung vom 1. Januar 1995 in Kraft. Gleichzeitig 
werden die gemeinsame Satzung und die Vereinbarung, weI
che ab dem 1. Januar 1982.galten sowie die ab 1. April 1992 
geltende Zusatzvereinbarung; aufgehoben. 

Die neue SatzUng kann nur durch übereinstimmende Be
schlüsse der drei Kreissynoden aUfgehpbanoder geändert 
werden. Aufhebung und Änderungen bedürfen der Genehmi
gung der Landeskirche. 

Siegburg, den 17. November 1994 

(Siegel) 

Evangelischer Kirchenkreis 
An Sieg und Rhein 

gez. Unterschriften 

Bad Godesberg, den 12. November 1994-
Evangelischer Kirchenkreis 

Bad Godesberg 

(Siegel) gez. Unterschriften 

Bonn, den 7. Dezember 1994 

EvangelisclJer .Kjrghenkreis aonn ..... 
(Siegel) gez. Unterschriften 

(Siegel) 
Nr.38641 

. Genehmigt . 

Düsseldorf, den 15. Dezember 1994 

Evangelische Kirche im Rheinland 

Das Landeskirchenamt 

Sammel-, Unfall-, Haftpflicht-, Gewässer-, 
SChaden-Haftpflicht-Versicherungsvertrag 

NT. 28935 Az. 14-20-2 Düss,etdorf,18. November 1994 

Die mit Verfügung vom 30. August 1990 (KABt. S. 181) bekannt 
gemachte Fassung des Sammel-, Unfall-, Haftpflicht-, Gewäs
ser-, Schaden-Haftpflicht-Versicherungsvertrages (geändert 
durch die Bekanntmachung vom 24. August 1993 - KABI. S. 
296 -) wird wie folgt geändert: 

Seite 8, Ziffer 5 erhält folgende Ergänzung: 

"In Abänderung von § 7 VII a) AUB (Heifkosten) wird bei Vertust 
von Zähnen die Frist von 1 Jahr bis zur Vollendung des 18. Le
bensjahres verlängert." 

Das Landeskirchenamt 

Fortbildungsseminare 
. für Mitarbeiterinnenund Mitarbeiter 

in kirchlichen· Verwaltungsdiens:tstellen 

Nr. 35540 Az. 13-15-3 Düssejdorf, 17. November 1994 

Für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. in kirchlichen Verwal
tungsdienststellen werden 1995 folgende Fortbildungssemina
re angeboten: 

95.01 

16. und 17. Februar 1995 
Haus ~ierenbach, Nümbrecht Bierenbachtal 

BetriebswirtschaftlichesHandeln in Kirche Und Diakonie 

Referenten: LKOAR Konrad 
KVAA Schmidt 

95.02 

10. und 11. April 1995 
Pastoralkolleg der Evangelischen Kirche im Rheinland, 
Rengsdorf 

Finanzstrukturen der Rheinischen Kirehe . 
- Ortskirchensteuerprinzip 
- Finanzausgleichssysthematik 
Entwicklung alternativ~r FmsnzierungsmodeiJe 

Referent: LKR Imme.1 

95.03 
12. und 13. April 199!; 
Pastoralkolleg der Evangelischen ~irche in Rheinland, 
Rengsdorf 

Buchführung und Abrechnungswesen von Sozialstationen un
ter Berücksichtigung der Pflegeversicherung 

Referentin: Martina Blum (DW Rheinland) 

95.04 

2. Mai 1995 . 
Gebäude des Landeskirchenamtes, Düsseldorf 

Das neue Presbyterwahlgesetz 
- Änderungen zur Presbyterwahlordnung 
~. Hinweise zur Presbyierwahl 1996 
Referentinnen: LK-Ass.Wäller 

LKI z. A. Pahl 

95.05 

4. Mai1995 
. Gemeindezentrum Moselring, Koblenz 

Das neue Presbyterwahlgesetz 
- Änderungen zur Presbyterwahlordnung 
- Hinweise zur Presbyterwahl1996 

Referentinnen: LK-Ass. Wäller 
LKI z. A. Pahl 

95.06 

20. und 21. November 1995 
Haus Wiesengrund, Nümbrecht-Oberdorf 

Arbeitsrecht 
- Beendigung von Arbeitsverhältnissen 
- Änderungen von Arbeitsrechtsregelungen 

Referenten: KRR Achenbach 
LKOVR Stauch 
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95.07 

27. und 28. NoVemtier"1995 
Haus Wiesengrund, NtiJ'nbrecht-Oberdorf 

Arl;reitsrecht 
- Beendigung von Arbeitsverhältnissen 
- Änderungen von Arbeitsrechtsregelungen 
Referenten: KAR Achenbach 

LKOVR Stauch 
95.08 
11. und 12. Dezember 1995 
Hromadka-Haus, Stolberg-Zweifall 

Kirche von morgen '"- Bericht aus den Arbeitsgruppen 2 unds 
der Perspektivkommission 
- Verwirklichung einer Verwaltungsreform auf allen Ebenen 
- Verwirklichung einer Finanzreform und E:rarbeitung neuer, 

alternativer Finanzierungsl'l1Ögllchkeiten· 
Referenten: Pfarrer i. R. Pohlmann 

LKOAR Konrad 
95.09 
13. und 14. Dezember 1995 
Hromadka-Haus, Stolberg-Zweifall 

Kirchliche Zusatzversergung 
- Das Leistungsrecht der KZVK 
- Aktuelle Probleme irn LeistutJgs- und Versichertenbereich 
Referent: VD Schiefer(KZVK Dortmunp) 

Zu den Fortbildungsseminaren wird jeweils besonders eingela
den. Der nach einer Zulassung zu entrichtende Tagungsko
stenbeitrag wird in der Ausschreibung der Seminare bekannt
gegeben. 

Die Unterbringung uno Vörpflegung erfolgt zu den Bedingun
gen der Tagungsstätten. .. 

Das·Landeskirchenamt 

VKM-RWI.,.-Seminare 
zum Mitarbeitervertretungsgesetz 

für Mitarbeitervertreter 

Nr. 72 Az. 13-17-2-2 Düsseldorf, 6. Januar 1995 

Nachfolgend geben wir die Termine der Frühjahrsseminare 
des VKM-RWL bekannt: 

Grundseminar I: 

16.1.-18.1.1995· 
Haus Stapelage, Lage::Hörste 

23. 1. - 25. 1. 1995 
Haus Bierenbachtal, Nümbrecht-Bierenbachtal 

6. 2. - 8. 2. 1995 
. Haus Haard, Oer-Erkenschwick 

Grundseminar 11: 

20.2. -22. 2.1995 . 
Haus Nordhelle, Valbert-Meinerzhagen 

15.5. -17.5.1995 
Haus Haard,·Oer-Erkenschwick 

Grundseminar IU: 

6.3. -8. 3.1995 
Haus Stapelage, Lage-Hörste 

8. 5. -10. 5.1995 
Haus Eckenhagen, Reichshof-Eckenhagen 

Ar'beitsrechtsseminare: 

6. 2. - 8.2. 1995 
Haus Berchum, Hagen-Ber:chum 

15.5. -17.5.1995 
Haus Eckenhagen, Reichshof-Eckenhagen 

SozialrechtsSelninar: 

6.3. - 8.3.1995 
Haus Bierenbachtal, Nümbrecht-Bierenbachtal 

GesprächsfÜhrungsseminar: 

13.3. -15. 3.1995 
Haus Stapelage, Lage-Hörste 

Anmeldungen richten Sie bitte an den Verband kirchlicher Mit
arbeiterinnen und Mitarbeiter Rheinland-Westlalen-Uppe, 
Weißenburgerstraße 12, 44135 Oortmund. 

Das Landeskirchenamt 
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Personal- und sonstige Nachrichten 

Ordiniert: 

Pastorin im Hilfsdienst Anja Bucnmüller-Br.and am 
30. Oktober 1994 in der Kirchengemeinde Hiesfeld. 

Pastocim Hilfsdienst Enno B ü rg e r am 6. November 1994 in 
der Kirchengemeinde Duisburg-Wanheim. 

Pastor im Hilfsdienst Wolfgang 0 ö r i n 9 am 11. Dezember 
1994 in deJ:, Kirchengemeinde Essen-Kupferdreh. 

Pastorin im Hilfsdienst Elke Füllmann-Ostertag am 
16. November 1994 in der Kirch,engemeinde St. Wendel. 

Pastor im Hilfsdienst Andreas Hübner-Möllmann am 
23. Oktober 1.994 in der Kirchengemeinde Hammerstein. 

Pastor im~ilfsdienst Holger J 0 ha n s en arn 29. Oktober 1994 
in der Kirchengemeinde Langenionsheim. 

Pastorin im Hilfsdienst BarQara K 0 h I 9 rübe r am 26. Novem
ber 1994 in der Kirchengemeinde Duisborg-Hochfeld. 

Pastor. im Hilfsdienst Christoph Kückes am 6. November 
1994 in der Kirchengemeinde NiedelVlietz. 

Pastor im Hilfsdienst Reiner M a rg ar d t am 30. Oktober 1994 
in der Kirchengemeinde Gersweiler. 

Pastor Itli Hilfsdienst Chrtstian Möring arn27, November 
1994 in der Kirchengemeinde Tönisheide. 

Pastorin im Hilfsdienst Cornelia Müller am 16. November 
1994 in der Kirchengemeinde StWendel. 

Pastorin im Hilfsdienst Carotin Reichart am 6. November 
1994 in der Kirchengemeinde Holten. 

Pastor im Hilfsdienst Kai Sc h ä f er am 23. Oktober 1994 in der 
Kirchengemeinde Essen-Kray. 

Pastor im Hilfsdienst Friedemann ·S c h m i d t am 31. Oktober 
1994 in der Marktkirchengemeinde Neuwied. 

Vikar Karsten Wächter am 16. Oktober 1994 in der Heilig
Geist-Kirchengemeinde Wetzlar. 

Pastorin im Hilfsdienst Frled9ard Wei ß am 23. Oktober 1994 
in der Kirchengemeinde Essen-Kray. 

Pastorin im Hilfsdienst IIka Werner am 29. Oktober 1994 in 
der Kirchengemeinde Elberfeld-Ost. 

Pastortn im Hilfsdienst Helge W i n te r am 27. November j994 
in der Kirchengemeinde Roxheim. 

Pastor im Hilfsdienst Erik Z i m m erm an n am 26. November 
1994 in der Kirchengemeinde Essen-Haarzopf. 

Ordiniert alts PredigtheHer IPredig1helferin: 

Predigthelferin Eva-Maria Be t h k e , Kirchengemeinde 
Übach-Palenberg-Ost, Kirchenkreis .lunch, sm 30. Oktober 
1994. 

Predigthelfer LudwlgKroner, Kirchengemeinde Porzi Kir~ 
chenkreis KÖln-Rechtsrheinisch, am 23. Öktober 1994. 

Predigthelferin Christa Irmela von S pan k e ren, Kirchenge
meinde Hülsenbusch, Kirchenkreis An der Agger, am 27. No
vember 1994. 

Predigthelferin Ume Will berg, Kirchengemeinde Schöne
barg, Kirchenkrei~ Altenkirchen, am 9. Oktober 1994. 

Verlust. der in der Ordination begründeten Rechte: 

Die in der Ordination begründeten Rechte des ehemaligen 
rheinischen Predigthelfers Hans-Dieter Ku n z e werden mit 
Ablauf des Jahres 1994 auf Grund § 22 Abs. 2 der Predigthel-
ferordnung für erloschen erklärt. . 

Die Bestellung von Jürgen Tin n e f eid zum Predigthelfer ist 
widerrufen worden. Die in der Ordination begründeten Rechte 
sind erloschen. 

Berufen/Pfarrstellen~ 

Pastor im Hilfsdienst ,Thomas Rössler-Schaake zum 
Pfarrer des Kirchenkreises Birkenfeld, 2. kreiskirchliche Pfarr
stelle. Gemeindeverzeichnis S. 133. 

Pastor im Hilfsdienst Friedemann Knöppel zum Pfarrer des 
Kirchenkreises Bonn (6. Pfarrstelle). Gemeindeverzeichnis 
S.143. 

Pfarrer Wolfgang Poller zum Pfarrer der Kirchengemeinde 
Oberstein, Kirchenkreis Birkenfeld (2. Pfarrstelle). Gemeinde
verzeichnis S. 138. 

Pastor im Hilfsdienst Dr. Wolfgang Petkewitz zum Pfarrer 
der Kirchengemeinde Essen-Karnap, KirchenkreiS,Essen-
Nord. Gemeindeverzeichnis S. 264. . . 

Pastorin im Hilfsdienst Heike Schneidereit zur Pfarrertn 
der Kirchengemeinde Essen-Überruhr, Kirchenkreis Essen
Süd (2, Pfarrstelle). Gemeindeverzeichnis S. 274. 

ChristophPfeiffer zum Pfarrer der Kirchengemeinde Dor
magen, Kirchenkreis Gladbach (2. Pfarrstelle). Gemeindever-
zeichnis S. 280. . 

Pastor im Hilfsdienst Frank P ic h t zum Pfarrer der Kirchenge
meinde Dormagen, Kirchenkreis Gladbach (5, Pfarrstelle). Ge
meindeverzeichnis S. 280. 
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Pastor im Hilfsdienst Hartmut Pie i n e s zum Pfarrer der Kir
chengemeinde Kaarst, Kirchenkreis Gladbach (1; Pfarrstelle). 
Gemeindeverzeichnis $;282. 

Pfarrer im Wartestand Amo Strauss zum Pfarrer der Kir
chengemeinde Koblenz-Karthause, Kirchenkreis . Koblenz 
(1. Pfarrstelle). Gemeindeverzeichnis S. 329. 

Pfarrer Bemd Ac ke rm an n zum Pfarrer der Kirchengemein
de Bracht-BreyeU, Kirchenkreis Krefeld {1. Pfarrstelle). Ge
meindeverzeichnis S. 386. 

Pastor im HilfsdienshTotkerHülsdonkzum Pfarrer der Kir
chengemeinde Krefeld-Süd, KirChenkreis Krefeld (3. Pfarrstel
le). GemeindeverzeichnisS,392. 

Pastorin im Hilfsdienst Heike-Andrea KI ute zur Pfarrerin der 
KirChengerneindeUerdingen, Kirchen1<reis. Kreteld (2. Pfarr
stelle). Gemeindeverzeichnis 8.396. 

Pastor im Hilfsdienst Stefan Ger s t e n b erg er zum Pfarrer 
der Kirchengemeinde Moars,.Kirchenkreis Maers (6. Pfarrstel
le). Gemeindeverzeichnis S. 429. 

Die> ehemaßge pastorin im Hilfsdienst Sylvia . En gel s zur 
Pfarrerin der Kirchengemeinde Rheinberg, Kirchenkreis Moers 
(2. Pfarrstelle). Gemeindeverzeichnis S. 431. 

Pastor im SonderdienstAndreas S t öt z e I zum Pfarrer der Kir~ 
chengemeinde Rumein-Kaldenhausen, Kirchenkreis Moars 
(3. Pfarrstelle}. Gemeindeverzeichnis.S. 433. 

Pfarfer Dr.Ma,rtin Bre~dertzum PfarrerderEv.-ref. Kirchen
gemeinde. Schöller, Kirchenkfeis Niederberg. Gemeindever
zeichnisS. 455. 

Pastor im HilfsdienstStephan Ku n e 11 i S· zum Pfarrer des Kir
chenkre!ses An der Ruhr (4. Pfarrstelle). Gemeindeverzeichnis 
S.479. 

Pastorin im Hilfsdienst Freya H ü I s e r und Johannes HiHser 
zur Pfarrerin und zum Pfarrer der Kirchengemeinde Offenbach, 
Kirchenkreis St. Wendel in einem eingeschränkten Dienstver-
hältnis. Gemeindeverzeichnis S. 502: ' 

Pasforim Hilfsdienst Rüdiger Kin der man n zum Pfarrer der 
Kirchengemeinde Honnefetd, Kirchenkreis Wied .(2.·Pfarrstel
le). Gemeindeverzeichnis S. 585. 

Bestätigt: 

Die Wahl des Pfarrers Eckhard Die r i g, Kirchen, zum Asses
sor; der Ptarrerin Andrea Aufderheide, Wissen, zur Skri
ba; des Pfarrers Albert-Werner Zeidler, Altenkircllen, zum 
2. Stellyert~eter der Skriba des Kirchenkreises Altenkirchen. 

Die Wahl der PfarrerinMa.rte~Luise W i tt ich, Sonsbeck. zur 
2. Stellvertreterin des Skriba des Kirchenkreises Kleve. 

DieWahl des PfariersDr. Martin Dutzmann, Lennep, zum 
Superintendenten des Kirchenkreises lennep. 

Die Wahl des Pfarrers Gerhard Koepke, St. Wendel, zum 
AsseSsor; des PfarrersThomas L ehr, Schmidthachenbach, 
zum·f.Stellvertreterdes Skriba des KirchenkreisesSt Wen
del. 

Die Wahl des Pfarrers Reinhard Bartha, Wahlscheid,zum 
Assessor; der Pfarrerin Monika Re k ow ski, Uckerath, zur 
1. Stellvertreterin des Skriba des Kirchenkreises An Sieg und 
Rhein. 

QieWahl der Pfarrerin Marion 0 bit z, Niederbieber, zur Su
perintendentin; des Pfarrers Martin Sei dl er, Dierdorf, zum 
Assessor des Kirchenkreises Wied. 

Berufen/Beamtenstelien : 

lehrerin z. A Birgit .. AI te n rat h vom Bodelschwingh-Gymna
sium in Harchen unter Ernennung zur Studienrätin z. A. i. K. 
in ein Kirchenbeamtenverhältnis auf Probe. 

Kirchenverwaltungs-Oberinspektor . Hans Ass en mach e r 
vom VerwaltungsamtBonn zum Kircnehverwalfungs-Amt
mann. 

Der ehemalige lnspektorenanwärter Frank Be ck er in ein Kir
chenbeamtenverhältnis auf Probe unter Ernennung zum Kir
chengemeilide-Inspektor z; A. bei der Kirchengemeinde Düs
seldorf-Unterrath, Kirchenkreis Düsseldorf-Nord. . 

Kirchengemeinde-HauptsekretärinJuttaB 0 n gart s vom Ge
meindeamt . für ... die Kirchengemeinden Duisburg-Dtlissern, 
-Hochfeld, -Innenstadt, -Neudorf-Ost, -Neudorf-West und 
.;Wanheimerort zur Kirchengemeinde-Amtsinspektorirt - r;;;p7 . ... . . . . '.' 

Kirchenverwaltungs-Sekretärin Irl& Both vom Kirchenkreis 
Moars in ein Kirchenbeamtenverhältnis fUJflebenszeit. ' 

Verwaltungsangestellter Uwe .Kern vom Gemeinsamen Ge~ 
meindeamt Neuss, Kirchenkreis Gladbach, in ein Kirchenbe
amtenverhältnis auf lebenszeit unter Ernennung zum Kirchen
gemeincls-Inspektor. 

Kirchengemeinde-Amtsrat BernhardLanghoH vom Ge
meindeamt Duisburg-Nord, Kirchenkreis . Duisburg-Nord, zum 
Kirchengemeinde-Oberamtsrat. Gemeindeverzeichl1is S. 215/ 
218. 

Landeskirchen-Oberamtsrat Herbert Ma U~ZUI11 Landeskir
chen-Verwaltungsrat 

Kirchengemeinde-Inspektor. Günter Mett n e r vom Gemein
samen Gemeindeamt Neuss, KirchenkreisGladbacn, zum Kir
cnengerneinde-Oberinspektor. 

Kirchenverwaltungs-Amtsrat Siegfried Neumann vom Ver
waltungsamt der Kirchengemeinden Bergisch-Gladbach, Oel
Ung und Undlar des Kirchenkreises Köln-Rechtsrheinisch, 
zum Kirchenverwaltungs-Oberamtsrat. Gemeindeverzeichnis 
S.364. 

Pastor im Hilfsdienst Joachim No w i c k i in ein Kirchenbeam
tenverhältnis auf Zeit unter EmennungzumPastor im Sonder
dienstund Einweisung in .. die beim Kirchen1<reis An der Ruhr 
eingerichtete Sonderdienststelle. 

Lehrerin z.A. Maike Nowottny-Thiessen vomAmos-Co
menius-Gymnasium in Bonn-Bad Godesberg unter Ernen
nung zur Lehrerin z. A. i. K in ein Kirchenbeamtenverhältnis auf 
Probe. 

Landeskirchen-Verwaltungsrat Fritz Pa! las zum Landeskir
chen-Oberverwaltungsrat. 
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Kirchengemeinde-Amtmann Michael Pfeifer vom Gemein
deamt Ouisburg-Nord, Kirchenkreis Ouisburg-Nord, zum Kir
chengemeinde-Amtsrat. 

VerwaitungsangesteUte Claudia Pieterson vom Rentamt 
des Kirchenkreises Kleve in ein Kirchenbeamtenverhältnis auf 
Lebenszeit unter Ernennung zur Kirchenverwaltungs-Sekretä
riA. 

Pastor im Hilfsdienst Walter Po 11 m an n in ein Kirchenbeam
tenverhältnis auf ZeiturnerErnennung zum PastQrim Sonder
dienst und Einweisung i!; die bei der Kirchengemeinsje Kalkar, 
Kirchenkreis Kleve, eingerichtete Sonderdienststelle. 

Pastorin im Hilfsdienst Krimhild Pu1wey-Langerbeios in 
ein Kirchenbeamteoverhältnis auf Zeit unter Ernennung zur 
Pastorin im Sonderdienst und Einweisung in die bei der Kir
chengemeinde Obach-Palenberg-Ost, Kirchenkreis Jülich, 
eingerichtete Sonderdienststelle. 

Kirchenverwaltungs-Sekretärin Astrid Schaller vom Ver
band Ev. Kirehengemeindenin AIt-Remscheid, Kirchenkreis 
Lennep, zur Kirchenverwaltungs-Obersekretärin. 

Studienrat i. K. Axel S eh n eid e r vom Amos-Comenius-Gym
nasium in Bonn-Bad Godesberg zum Oberstudienrat i. K. 

Stadt-Oberinspektorin Beate S t e ff e n s in ein Kirchenbeam
tenverhältnisauf Lebenszeit unter Emennung zur Kirchenge
meinde-Amtfrau beim Gemeindeamt Köln-Nord-West, Kir
cnenkreis Köln-Nord. 

Kirchengemeinde-Inspektor z.A. Petet Steuermann von 
der Erlöser-Kirchengemeinde Bad Godesberg, Kirchenkreis 
Bad Godesberg, zum Kirchengemeinde-Inspektor. 

Studiemat ·i. K. Andreas S t ü me r· vom Amos-Comenius
Gymnasium In Bonn-Bad Godesberg zum Oberstudienrat i. K. 

Lehrerin LK. Annerose Wachtel vom Theodor-Fliedner
Gymnasium in Düsseldorf-Kaiserswerth unter Ernennung zur 
Studienrätin· z.A. i.K. ·in ein Kirchenbeamtenverhältnis auf 
Probe. 

Verwaltungsfachangestellte Bärbei Welt er von der Kirchen
gemeinde Essen-Kray, Kirchenkreis Essen-Nord, in ein Klr
chenbeamtenverhältnis auf Lebenszeit unter Ernennung zur 
Kirchengemeinde-Sekretärin. Gemeindeverzeichnis S. 265. 

Kirchengemeinde-Sekretär Martin Z y we c k von der Frie
dens-Kirchengemeinde Düsseldorf, Kirchenkreis Düsseldorf
Süd, zum Kirchengemeinde-Obersekretär. 

Oberführt: 

Kirchengemeinde-ObersekretärJochen .von der Heidt von 
der Kirchengemeinde Mittelmeiderich in den Dienst per Kir
chengemeinde Beeck, KIrchenkreis Duisburg-Nord. 

Kirchengemeinde-Amtsrat 8ernhard Langhoff von den Kir
chengemeinden Ober-, Mittel- und Untermeiderich in den 
Dienst der Kirchengemeinde Duisburg-8eeck, Kirchenkreis 
Duisburg-Nord. 

Kirchengemeinde-Amtmann Michael Pfeifer von den Kir
chengemeinden Beeck, Bruckhausen, Laar, Ostacker und 
Ruhrort in den Dienst der Kirchengemeinde Beeck, Kirchen
kreis Duisburg-Nord. 

KirchenoberinspeldOtHerbert S trI!' rn "von der Kirchenge;.. 
meinde Radebeul/Sachsen in den Dienst der Kirchengemein
(je Düsseldorf-Eller, Kirchenkreis Düsseldorf-Ost. 

Kirchengemeinde-Amtmännin Helga Wellner von den Kir
chengemeinden Ober-, Mittel- und Untermeiderich in den 
Dienst der Kirchengemeinde 8eeck, Kirchenkreis Ouisburg
Nord. 

Versetzung in den Wartestand: 

Pfarrer Helmut S p eng I er, Johannes-Kirchengemeinde 
Remscheid, auf eigenen Antrag mit Wirkung vom 1. Dezember 
1994. Gemeirideverzeichnis S. 405. 

Pfarrer Günter S t ein hoff, bisher in der Kirchengemeinde 
HUden, Kirchenkreis Düsseldorf-Mettmann, mit Wirkung vom 
16. Novemb9r1994 wegen Obernahme in ein Bundesbeam .. 
tenverhältnis auf Zeit als Militärpfarrer.Gemeindeverzeichnis 
8.75. 
. 
Pfarrer Armando Thielen, Vereinigte Ev. Kirchengemeinde 
Wichlinghausen (6. Pfarrstelle), mit Wirkung vom 1. Januar 
1995. Gemeindeverzeichnis S. 126. 

Entlassen: 

Pastorin im Sonderdienst Sigrid Böhmke mit Aplauf des 
31. Januar 1995 durch Zeitablauf. 

Kirchengemeinde-Amtsrat Klaus Christiani von der Kir
chengemeinde Wald, Kirchenkreis Solingen, auf eigenen An
trag mit Ablauf des 31. Dezember 1994. Gemeindeverzeichnis 
8.541. 

Pastor im Sonderdienst Hans~Martin Gri e per mit Ablauf des 
31. Dezember 1994. . 

Vikarin Katja Re ich I i n g aus dem kirchlichen Vorbereitungs
dienst auf eigenen Antrag mit Wirkung vom 1 .. Oktober 1994 
wegen Obernahm~ in den Dienst der Ev. Kirche von Westfalen. 

Pastor im Sonderdienst Andreas Stötzel mit Ablauf eies 
3. Dezember 1994 wegen Berufung zum Pfarrer. 

Eintritt in den Ruhestand: 

Kirchenverwaltungs-Oberamtsrat Friedrich C h r ist i aa n s 
mit Ablauf des 31. bezember1994. 

Pfarrer Friedrich-Wilhelm Gen sie h e n , Evangelischer 
Stadtkirchenverband Köln {3. PfarrstellE) mit Wjrkung vom 
1. Februar 1995. Gemeindeverzeichnis S. 339. 

Pfarrer Hans-'Christoph Gen s ich e n, KirchE)ngemeinde Pu
derbach (3. Pfarrstelle), mit Wirkung vom 1. Februar 1995. 
Gemeindeverzeichnis 8. 587. 

Pfarrer Hans Helmich, Vereinigt-Ev. Kirchengemeinde 
Wichlinghausen (1. Pfarrstelle), mit Wirkung vom 1. Februar 
1995. Gemeindeverzeichnis S. 125. 

Pfarrer Henning H. Pop p, Kirchengemeinde Neuwied-Markt
kirche (2. Pfarrstelle), mit Wirkung vom 1. Februar 1995. 
Gemeindeverzeichnis S. 585. 
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t 
Selig sind, die das Wort Gottes hören und bewahren. 

Lukas 11,28 

Aus diesem Leben wurden abberufen: 

Pfarrer i. R.Ulrich J..-agemann am 22. Oktober 1994 
in Krefeld, zuletzt Pfarrer in Krefeld, gßbor"en am 5. Sep
tember 1907 in Düsseldorf, ordiniert am27. November 
1932 in Wetzlar. 

Pfarrer i. R. Herbert War san y am 27. November 1994 
in Lüneburg, zuletzt Pfarrer beim Stadtkirchenverband 
Essen, geboren am 20. Februar 1911 in Zirkow, ordi
niert am 25. September 1938 in Stettin. 

Aufhebung von Pfarrstellen: 

In der Kirchengemeinde 0 b er m eid e r ich, Kirchenkreis 
Duisburg-Nord, ist mit Wirkung vom 1. November 1994 die 2. 
Pfarrstelle und mit Wirkung vom 1. Januar 1995 die 3. Pfarrstel
le aufgehoben worden. Gemeindeverzeichnis S. 218. 

Pfal"rstellenausschreibungen: 

Die evangelischen Kirchen Nordrhein-Westfalens 
möchten frühestens zum 1. Apri11995 die Stelle doo Stellver
tretenden Beauftragten / der Stellvertretenden Beauftragten 
beim Westdeutschen Rundfunk mit Sitz in Köln besetzen. Ge
sucht werden Theologinnen und Theologen mit Medienerfah
rung. Sie sollten imstande sein, die christliche Botschaft im 
Hörfunk -und Fernsehen umzusetzen, Sprecherinnen und 
Sprecher der Verkündigungssendungen fortzubilden und zu 
beraten, ein vertrauensvolles Verhältnis zwischen Kirchen und 
Sender zu fördern, sowie den Beauftragten in allen Belangen 
seines Dienstes zu unterstützen. Die Position ist eine Landes
pfarrstelle und zunächst für die Dauer von acht Jahren zu be
setzen. Die Besoldung erfolgt nach der Pfarrbesoldungs- und 
Versorgungsordnung der Evangelischen Kirche im Rheinland. 
Bewerberinnen oder Bewerber senden ihre Bewerbungsunter
lagen bis 15. Februar 1995 an das Landeskirchenamt der 
Evangelischen Kirche im Rheinland, z. Hd. Landeskirchenrätin 
C. Coenen-Marx, Postfach 320340,40418 Düsseldorf, Tele
fon (021 t) 4562-205. 

Die 2. Pfarrstelle der Kirchengemeinde H i I den, Kirchenkreis 
Düsseldorf-Mettmann, ist zum 1. Mai 1995 wieder zu besetzen. 
In der Gemeinde ist der Evangelische Katechismus in Ge
brauch. Weitere Angaben siehe Gemeindeverzeichnis S. 174. 
Bewerbungen sind innerhalb von drei Wochen nach Erschei
nen dieses Amtsblattes an das Landeskirchenamt, Postfach 
320340,40418 Düsseldorf, zu richten. 

Die 6. kreiskirchliche Pfarrstelle des Kirchenkreises Du i s
burg~Nord zur -Erteilung von Religionsunterricht an der 
Sophie-Scholl'-Kollegschule in Duisburg-Hambom (berufsbil
dende Schule) ist zum 1. Februar 1995 auf Vorschlag der Kir-

chenleitung wieder zu besetzen (siehe Gemeindeverzeichnis 
S. 214). Weitere Auskünfte erteilen Pfarrer Horstmann als Be
zirkSbeauftragter, Telefon (02 03) 763775 und Superintendent 
Brandt, Telefon (0203) 442629. Bewerbungen mit den übli
chen Untertagen sind innerhalb von drei Wochen nach Er
scheinen diesoo Amtsblattes an das Landeskirchenamt, Post
fach 320340, 40418 Düsseldorf, zu richten. 

Die 2. Pfarrstelle der Kirchengemeinde Essen-Bergebor
be c k - Vo gel he im, Kirchenkreis Essen-Nord, ist zum 
1. Mai 1995 durch das Leitungsorgan wieder zu 50 % zu beset
zen. ~n d~Gemejnde ist der Kleine Katechismus D. Martin Lut
hers mit Fragen aus dem Heidelberger Katechismus in Ge
brauch. Weitere Angaben s~he Gemeindeverzeichnis S. 263. 
Bewerbungen sind innerhalb von drei Wochen nach Erschei
nen dieses Amtsbtattes an die vorgenannte Anstellungskör
perscJ1aft über den Superintendenten doo Kirch49r1kfeisesEs
sen-Nord, 11. Hagen 7, Postfach 1011 53, 45011 Essen, zu 
richten. 

Die Kirchengemeinde G re v e n b r 0 ich, KIrchenkreis Glad
bach, sucht zum 1. -April 1995 eine Pfarrerin / einen Pfarrer zur 
Besetzung der 1. Pfarrstelle. Der 1. Pfarrbezirk mit etwa 1.300 
Gemeindegliedern umfaßt die Ortsteile Stadtmitte, Laach und 
das Gewerbegebiet Ost Er beinhaltet ferner den Dienst in der 
Krankenhausseelsorge im St.-Elisabeth-Krankenhaus in Gre
venbroich (ca. 370 Betten). Mit der Besetzung der Pfarrstelle 
verbindet die Gemeinde folgende Wünsche: Freude an der 
Verkündigung des Evangeliums; eine auf den einzelnen zuge
hende Seelsorge; Bereitschaft, den Dienst an Kranken mit Ein
fühlungsvermögen und in der Bindung an die Heilige Schrift zu 
versehen; OffenheiUür die Belange der Ökumene; eine gute 
Zusammenarbeit in allen Belangen. Wir sind eine Gemeinde 
mit vier Pfarrbezirken und einer Funktionspfarrstelle, in der der 
Kleine Katechismus Martin Luthers in Gebrauch ist. Greven
broich liegt im Städtedreieck Köln-Düsseldorf-Mönchenglad
bach. Alle Schulforrnen befinden sich am Ort. Nähere Angaben 
siehe Gemeindeverzeichnis S. 281. Weitere Auskünfte erteilen 
gern der Vorsitzende des Presbyteriums, Herr Lorleberg, Tele
fon (021 81) 42422 und seine Vertreterin, Pfarrerin Reitz, Te
lefon (0 21 81) 63383. Bewerbungen richten Sie bitte innerhalb 
von drei Wochen nach Erscheinen dieses Amtsblattes an das 
Presbyterium über den Superintendenten des Kirchenkreises 
Gladbach, Hauptstraße 200, 41236 Mönchengladbach. 

Die 2. Pfarrstelle der Kirchengemeinde X a n t e n - M ö r m t er, 
Kirchenkreis Kleve, ist zum 18. Juli 1995 durch das Leitungsor
gan wieder zu besetzen. In der Gemeinde ist der Unions-Kate
chismus in Gebrauch. Weitere Angaben siehe Gemeindever
zeichnis S. 322. Bewerbungen sind innerhalb von drei Wochen 
nach Erscheinen dieses Amtsblattes an die votgenannte An
stellungskörperschaft über den Superintendenten des Kir
chenkreises Kleve, Kirchstraße 112, 47574 Goch, zu richten. 

Die Kirchengemeinde Koblenz-Mitte sucht für die Seel
sorge in der Justizvollzugsanstalt Koblenz ein~n Pfarrer / eine 
Pfarrerin im eingeschränkten Dienstverhältnis (50 %). Weitere 
Angaben siehe Gemeindeverzeichnis S. 330. Die Justizvoll
zugsanstalt Koblenz ist primär zuständig für den Vollzug von 
Untersuchungshaft und Strafuaft bis sechs Monate. Die Anstalt 
hat ca. 330 Haftplätze für Männer und Frauen. Seelsorge in der 
Justizvollzugsanstalt geschieht unter schwierigen Bedingun
gen. Deshalb suchen wir einen Seelsorger/eine Seelsorgerin, 
der/die Freude daran hat, das Evangelium, Verkündigung und 
Seelsorge unter die zu tragen, die am Rande der Gesellschaft 
stehen; bereit ist, liturgische Formen zu suchen, die den Got
tesdienstbesuchem entsprechen; bereit ist, sich speziell für 
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diese Arbeit fort- und weite~ubilden; Interesse am Aufbau und 
an der Begleitung von Kontaktgruppen und ehrenamtlichen 
Betreuerkreisen zeigt; Kontakt herstellt zu diakonischen Ein
richtungen und Kirchengemeinden; großes Interesse an 
ökumenischer Zusammenarbeit hat; bereit ist, mit anderen 
Fachdiensten in der Anstalt zusammenzuarbeiten. Bewerbun
gen sind zu richten an das Presbyterium der Kirchengemeinde 
Koblenz-Mitte über den Superintendenten des Kirchenkreises 
KOblenz, MainzerStraße 81, 56075 Koblenz. Telefonische In
formationen erteilt Pfarrer Hermes, Telefon (02 61) 43918. 

Die Pfarrstelle der Kirchengemeinde W i n n i n gen, Kirchen
kreis Koblenz, ist zum 1. Mai 1995 durch das Leitungsorgan 
wieder zu besetzen. In der Gemeinde ist der Kleine Katechis
mus in Gebrauch. Weitere Angaben siehe Gemeindeverzeich
nis S. 334.Bewerbungensind innerhalb von drei Wochen nach 
Erscheinen dieses Amtsblattes an die vorgenannte Anstel
lungskörwrschaft über· denSuwfintendenten des Kirchen~ 
kreises KObIenz,Mainzer Straße 81, 56075 Koblenz, zu rich
ten. 

Die 1. Pfarrstelle der Kirchengemeinde Mo n h e j m, Kirchen
kreis Leverkusen, ist sOfort durch das Leitungsorgan wieder zu 
besetzen. In der Gemeinde ist der Lutherische Katechismus 
mit Fragen aus dem Heiclefberger Katechismus in Gebrauch. . 
Weitere Angaben siehe Gemeindeverzeichnis S. 419. Bewer
bungen sind innerhalb von drei Wochen nach Erscheinen die
ses Am.tsblattes an dievorgenannte Anstellungskörperschaft 
über den Superintendenten des Kircherikreises Leverkusen, 
Postfach 100744,51307 Leverkuseh, zu fichten. 

Die Pfarrstelle der Kirchengemeinde U t fort, Kirchenkreis 
MoarS, ist sofort durch· das Leitungsorgan wieder zu besetzen. 
In der Gemeinde ist der Heidelberger KatechismusinGe~ 
brauen. Weitere Angaben siehe Gemeindeverzeichnis S. 434. 
Bewerbungen sind innerhalb von drei Wochen nach Erschei
nen dieses Amtsblattes an die vorgenannte Amltellungs
körperschaft über den Superintendenten des Kirchenkreises 
Moors, Gabelsberger Straße 2, 47441 Moers,Postfach 
101429,47404 Moors,;z:u richten. 

DieS. Pfarrstelle der Auferstehungs-Kirchengemein
deOberhausen-Osterfeld, Kirchenkreis Oberhausen, 
ist zum 26. Juni 1995 durch das Leitungsorgan im Umfang ei~ 
nes halben Auftrages wieder zu besetzen. In der Gemeinde ist 
der Lutherische Katechismus inGebrauch. Weitere Angaben 
siehe Gemeindeverzeichnis S.·466. Bewerbungen sind inner
halb von drei Wochen nach Erscheinen dieses Amtsblattes 
an die vorgenannte Anste/lungskörwrschaft über den SuWr
intendenten des Kirchenkreises Oberhausen, Marktstraße 
152, 46004 Oberhausen, zu richten. 

Wir, die Kirchengemeinde G ü d i n gen,. ein Stadtteil der Lan
deshauptstadt Saarbrücken, suchen zum 1. Mai 1995 eine(n) 

. Pfarrer(in). Wir haben auf dem Papier 2.200 Gemeindeglieder, 
eine Kirche, ein Gerneindezentrum und einen Kindergarten. 
Wir suchen eine Pfarrfamilie, deren Leben und Arbeit von Je
sus Christus bestimmt ·werden,·die Freude an zeitgemäßer 
Verkündigung der Frohen Botschaft auf Grundlage von Schrift 
und Bekenntnis hat; bei der Menschen aller Altersstufen ei
ne(n) Seelsorger(in) finden, von dem/der sie sich in allen Nöten 
undGlabensfragen emst genommen fühlen; der/die Alte, 
Kranke und Sterbende besucht und begleitet und besonders in 
der Jugendarbeit guter/gute Partl'ler(in) und Rückhalt ist. In un
serer Gemeinde ist der Lutherische Katechismus in Gebrauch. 
Weitere Angaben siehe Gemeindeverzeichnis S. 493. Bewer
bungen sind innerhalb von drei Wochen nach Erscheinen die
ses Amtsblattes an das Presbyterium über den Superintenden-

ten des Kirchenkreises SaarbrüCKen, Großherzog-Friedrich
Straße 44; 66111 Saarbrücken, zu richten. Für Rückfragen ste
hen zur Verfügung: Lieselotte Lösch (stellvertretende Vorsit
zende), Telefon (0681) 871407 und Oskar Schley (Kirchmei
ster), Telefon (0681) 873621. 

Die Pfarrstelle für die Gehöriosenseelsorge in den K i rc he n
kreisen Solingen, Lennep, Leverkusen und An 
der Agger ist ab sofort wieder zu besetzen. Neben der pastora
len Versorgung der Gehörlosen und Schwerhörigen in den be
teiligten Kirchenkreisen erwarten wir von der Pfarrerin bzw. 
dem Pfarrer Hilfe bei der Bewältigung der Alltagsprobleme der 
Gehörlosen sowie Betreuung eines Altenheimes für Gehörlose 
mit 28 Betten. Eine Begegnungsstätte tür Gehörlose ist diesem 
Heim angeschlossen.· Bewerbungen sind mit den üblichen Un
terlagen an den Suwrintendenten des Kirchenkreises Solin
gen, Pfarrer Emst Günther, Kasemenstraße 21-23, 42651 So
lingen, zu richten. 

Stellenausschreibungen: . 
(ohne TextYeranlwortungdesLandeskirchenamtes) 

Die Aufersfehungskii'chengemeinde Bonn-Ve
nusberg hat ab 1. Mai 1995 die hauptberufliche B-Kirchen
musikerlin-Stelle neu zu besetzen:Ztir Gemeinde gehören die 
beiden Stadtbezirke Sonn-Venusberg und Bonn-Ippendorf mit 
ca. 3.200 Gemeindegliedem. Die kirchenmusikalische Arbeit 
ist bei uns immer ein bestimmender Faktor der Gemeindearbeit 
gewesen. Ein oder zwei größere "Geistliche Konzerte" im Jahr 
gehörten dazu genauso wie musikalisch reich ausgestaltete 
Gottesdienste (Bach-Kantaten). Neben Haushaltsmitteln der 
Kirchengemeinde stehen der Kirchenmusik finanzielle Hilfen 
durch einen gemeindlichen "Förderkreis der Kirchenmusik" zur 
Verfügung. Zur Zeit sehen wir folgende Aufgaben, die auf ei
ne(n) Kirchenmusiker(in) zukommen: Organistendienst .• bei 
Gottesdienst und Amtshandlungen der Gemeinde in der Aufer
stehungskirche und (ca. vierzehntägig) in einem Altersheim 
und ggf. auch auf Friedhöfen; Singen mit der Gemeinde im 
Gottesdienst und bei Gemeindeveranstaltungen sowie mit den 
Kindem des Kindergartens; Leitung und Pflege der Kantorei 
(gottesdienstliches Singen, Konzerte); KinderChorarbeit mit 
bis zu 40 Kindern, die ein anspruchsvolles Singen gewöhnt 
sind; Aufbau eines Instrumentalkreises und/oder eines Posau
nenchores. Für seine/ihre Arbeit stehen dem/der Kirchenmu~ 
siker/in folgende Möglichkeiten zur Verfügung: eine Klais-Or
gel, 2manualig, 20 Register; ein Bechsteinflügel im Gemeinde
saal; der Gemeindesaal eignet sich - durch seine besondere 
Architektur mit einer für Kammerrnusik sehr guten Akustik -
vorzüglich für besondere Konzerte; ein neues Klavier (Schim
mel) für andere Gemeinderäume; ein Cembalo (Wittmayer); 
sowie eine Reihe von Orffschen Instrumenten; für einen Po
saunenchorwürde.das Presbyterium Mittel zur Anschaffung ei
nes Instrumenten- und Notenfundus gesondert bereitstellen. 
Wir wünschen uns eine(n) phantasievolle{n), künstlerisch und 
kirchlich engagierte(n) Kirchenmusiker(in) mit guter Chorpäd
agogik für Kantorei und Kinderchor sowie Kenntnisse in der In
strumentalkunde; Freude an der Mitgestaltung von Gottes
diensten in traditioneller wie modemer Form; Engagement für 
das musikalische Erbe unserer Kirche, aber auch Offenheit für 
moderne Formen der Klfchenmusik. Die Vergütung richtet sich 
nach den Bestimmungen desBAT-KF. Bei der Beschaffung ei
ner Wohnung (evtl. in unserem Gemeindehaus) sind wir behilf
lich. Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen werden erbe
ten an das Presbyterium der Auferstehungskirchengemeinde, 
z. Hd. Pfarrer H. Möller, Haager Weg 69 a, 53127 Bonn. Aus-
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künfte erteilen: Pfarrer H. Möller, Telefon (02 28) 28 13 21.und 
der Kirchenmusikwart Kantor Brandt, Telefon (0228) 233590 
als Fachberater. 

Wir, die Christuskirchengemeinde Düsseldorf, su
chen zum 1. April 1995 eineIn Mitarbeiter/in für die "Allgemei
ne Gemeindearbeit" mit Schwerpunkt "Altenarbeit~. Wir wün-
schen unseineIn Mitarbeiterlin, der/diedieArbeitJn der Ge
meinde als Auftrag Jesu Christi versteht und auch bereit ist, 
das in seinemIihrem lebenswandel zu verantworten. Unsere 
Gemeinde liegt im Zentrum Düsseldorfs, Nähe Hauptbahnhof. 
Wenn Sie gerne eigenverantwortlich Altenarbeit und Besuchs..; 
dienste übernehmen möchten und gemeinsam mit den Be
zirkspfarrern und Qenhaupt- und ehrenamtlichen MitarbeIte
rinnen und Mitarbeitern die anfallende Gemeindearbeit in part
nerschaftlichem Verhältnis versehenwolien, richten Sie Ihre 
Bewerbung an die Christuskirchengemeinde Düsseldorf, Son
nenstraße 58, 40227 Düsseidorf. Auskünfte erteilen Pfarrer 
Sticherling, Telefon (0211) 7802630 und Pfarrer Bückmann, 
Telßfon (0211) 776985. 

Die Kirchengemeinde Es sen - Bo rbe c k möchte zum 
1. September 1995 (oder später) die' A-Kirchenmusikerstelle 
(75%) an der Matthäuskirche wieder besetzen, da der bisheri
geSteIleninhaber in den Ruhestand tritt. Wir sind eine Gemein
de im Essener Nörden, die 11.500 Gemeindeglieder und zwei 
Kirchen mit jeWeils einem Gemeindezentrum hat: Matthäuskir
ehe und Dreifal\igkeitsklrche, die im Umbruch gesellschaftli
cher Veränderungen neue, zum Teil ungewohnte Wege sucht, 
ohne Bewährtes aufzugeben; die ein Herz für traditionelle Kir
chenmusik hat, aber. unterwegs ist, sich für neue Kirchenmusik 
und Göttesdienstformen zu öffnen, Wir suchen eine A-Kirchen
musikerin oder einen A-Kirchenmusiker, die/derunsauf.die
sem Weg begleiten will: Für Ihre Arbeit stehen bereit: eineHih
rer-Orgel, 1954,2 Manuale und Pedal, 21 Register; ein Schu
ke~Orgelpositiv mit angehängtem Pedal,4 Register; ein Sass
mann-Cembalo, 1992, 8' 8' 4', Lautenzug; ein Zimmermann 
Stutzflügel; diverse Orffsche Instrumente; die Matthäuskirche 
mit 350 Sitzplätzen für Aufführungen; Probenräume und No
tenbibliothek. Zu den Aufgabenbereichengehören: Das Orgel
spiel und die musikalische Gestaltung deI' Gottesdienste und 
Amtshandlungen inder Matthäuskirche und 1 x wöchentlich im 
Bethesda-Krankenhaus; der Wiederaufbau der Matthäuskan
torel (z. Z. 18 Mitglieder); der Aufbau einer musikalischen Ar
beit mit Kindern; die Durchführung von Konzerten; das.Orgel
spiel bei Trauergottesdiensten in der Matthäuskirche an zwei 
Wochentagen. Wir wünschen uns eine A-Kirchenmusikerin 1 
einen A-Kirchenmusiker, der/dem eine gemeindenahe kir~ 

chenmusikalische Arbeit wichtig ist; die/der offen ist für ver
schiedene Richtungen der Kirchenmusik; die/der eigene Ideen 
mitbringt;die/der Freude an der musikalischen Arbeit mit Kin.., 

dem hat und über entsprechende Erfahrungen verfügt; die/der 
zu einer guten Zusammemirbeit mit der hauptamtlichen Kir~ 
chenmusikerin an der Dreifaltigkeitskirche und den anderen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bereilist; die/der die Zusam
menarbeit mit dem Posaunenchor des CVJM-Borbeck.pflegt. 
Was sonst noch wichtig ist: Die Vergütung richtet sich .nach 
BAT -KF. Wir sind offen für persönliche Vorstellungen zur Um
setzung der 75 % Vollbeschäftigung. Essen-Börbeck ist ver
kehrsgünstig angebunden und bietet vielfältige kulturelle Ang
beböte in der Umgebung. Alle Schulformen sind am Ort. Wir 
bemühen uns, eine geeignete Wohnung in Näheder Mattäus
kirche zu finden. Bewerbungen mit d9f1 üblichen Unterlagen er
warten wir bis zum 28. Februar 1995 an das Presbyterium der 
Evangelischen Kirchengemeinde. Essen~Borbeck, Bocholder 
Straße 32, 45355 Essen. Nähere Auskünfte erteilen: Pfarrerin 
U.Schreiher~Menzemer, Vorsitzende des Presbyteriums, Te
iefon (0201) 67 0600; Kirchenmusikerin LSauerWald, Telefon 
(02045) 5035; Kirchenmw:;ikwartin RRichter, Telefon (02 01) 
314917 .. 

. Berichtigung zum KABI. 5/94 

Im KABI. 5/94, S. 154, mußes in "Verfahrensablauf bei der 
Durchführung der Prüfung bei betriebs\Nirt~aftlich z'll führen
den Einrichtungen in der Trägerschaft der verfaßten Kirche" 
statt "Die Buchführung und der Jahresabschluß entsprechen 
nach unserer pflichtgemäßen Prüfung den Grundsätzen einer 
ordnungsgelTIäßen Rechnungslegung.« riChtig heißen: 

"Die Buchführung und der Jahresabschluß entsprechen 
nach meinerlunserer pflichtgemäßen Prüfung den gesetz
lichen Vorschriften." 

Berichtigung zum KABt 11/94 

In der Veröffentlichung der "Fortbildung der Pastorinnen und 
Pastoren, Pfarrerinnen und Pfarrer 1995" im KABI. 11/94, 
S. 338, ist das Datl,Jmdes Kurses: 9. Unternehmensführung 
und Wirtschaftsethik nicht richtig. 

Der Kurs findet statt vom 3. bis 7 ;.Juli 1995. 

Berichtigung zum KA-BI. 12/94 

Im KAB1.12/94, &.354, muß es in "Kompensationsregelungen 
des § 3 a Bundesbesoldungsgesetz und des § 58 Abs. 3 SGB 
XI" im letzten Abschnitt statt· 1 . Januar 1994 richtig heißen: 

"Die Zahlung der Bezüge ist ab 1. Januar 1995 mit einem ent
sprechenden Vorbehalt zu versehen, der den Zahlungsemp
fängem in geeigneter Form mitzuteilen ist." 


